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Jugendbeteiligung 
in Amtzell 
Im Sommer 2018 hat die Gemeindeverwaltung 
zusammen mit dem Kreisjugendring ein erfolgreiches 
Jugendhearing durchgeführt. Die Ergebnisse wur-
den nicht nur von einigen Jugendlichen im Gemein-
derat vorgestellt, sondern mit der Umgestaltung des 
Hasenwinkels und dem Open-Air-Kino im Schulhof 
wurden beispielsweise auch schon ganz konkrete 
Anliegen der Jugendlichen umgesetzt. Um diesen 
Prozess zur Jugendbeteiligung weiter voranbringen 
zu können, wird ab September 2019 eine Bufdi-Stelle 
bei der Schulsozialarbeit eingerichtet. Zudem wurde 
die Gemeinde Amtzell Ende letzten Jahres in das Pro-
gramm „Jugend BeWegt“ aufgenommen und wir 
erhalten neben einer finanziellen Förderung eine 
fachlich-qualifizierte Beratung für die Jugendarbeit 
in unserer Gemeinde. 
Wir freuen uns bereits auf viele weitere Projekte von 
und mit unseren Jugendlichen! 
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AUF EINEN BLICK

NOTRUFNUMMERN

Polizei  Tel. 110
Polizeiposten Vogt Tel. 07529 / 971560
Feuerwehr Tel. 112
Rettungsdienst Notarzt Tel. 112
Giftnotruf Tel. 0761 / 19240
Störungsannahme Wasser Tel. 07528 / 920 960
Störungsannahme Strom Tel. 0800 / 3629 477
Störungsannahme Gas Tel. 0800 / 775 0001
Störungsannahme TeleData  
Ansprechpartner Antennennetz Amtzell:
Frau Larissa Apricena  Tel. 07541 / 5007 100 oder 
 0800 / 5007 100 (kostenfrei)
 service@teledata.de

BEREITSCHAFTSDIENSTE

Ärztlicher Notdienst  Tel. 116117

Pflegedienste
Pflegedienst Medias Tel. 07520 / 5353
Sozialstation St. Martin Tel. 07529 / 855
 meger@sozialstation-schlier.de

Altenheim und Kurzzeitpflege 
St. Gebhard Tel. 07520 / 959-0

Nachbarschaftshilfe Amtzell Tel. 07520 / 923949
Lebensräume Jung u. Alt Tel. 07520 / 5599
St. Jakobus Behindertenhilfe Tel. 07520 / 923754
Liebenau Teilhabe  
gemeinnützige GmbH Tel. 07520 / 95623 122
 ada@stiftung-liebenau.de
Pflegestützpunkt Landkreis Tel. 0751 / 85-3318 oder -3319
Ravensburg 

Augenarzt Tel. 01801 / 929346
Kinderarzt Tel. 01801 / 929288
Zahnärzte Tel. 01805 / 911630

APOTHEKEN

Samstag, 02. Februar 2019 
Von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr am nächsten Tag: 
Engel Apotheke Wangen, Gegenbaurstr. 21 
Tel. 07522 / 912392 
  
Sonntag, 03. Februar 2019: 
Von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr am nächsten Tag: 
Kur-Apotheke Kißlegg, Emmelhofer Str. 2 
Tel. 07563 / 1450 
Zusatzdienst: 
Von 11.00 Uhr – 12.00 Uhr und von 18.30 Uhr – 19.30 Uhr 
Apotheke im Gesundheitszentrum, Siemensstr. 12 
Tel. 07522 / 931077 

ABFALLENTSORGUNG

Abfuhrtermine der Restmüll- und Biotonnen: 
Siehe persönlicher Abfallkalender 2019 des Landkreises! 

WICHTIGE ANSPRECHPARTNER

Rathaus (Zentrale) Tel. 07520 / 950 – 0
 Fax 07520 / 950911
 info@amtzell.de
Öffnungszeiten: Mo. - Do.  8.00 – 12.00 Uhr
 Mi. 16.00 – 18.00 Uhr
 Fr.  8.00 – 12.30 Uhr
Katholische Kirche:
Pfarrbüro Tel. 07520 / 96160
 Fax 07520 / 96170
 pfarramt.amtzell@drs.de
Öffnungszeiten Mo.  9.00 – 11.30 Uhr
 Di.    9.15 – 11.30 Uhr
 Do. 16.30 – 19.00 Uhr
Pfarrer Dr. Matthias Hammele Tel. 07520 / 96180
 Matthias.Hammele@drs.de
Pastoralreferentin Mirjam Schweizer Tel. 0174 / 7964816
Gemeindereferent  Georg Wößner Tel. 07520 / 9669066
 Georg.Woessner@drs.de
Evangelische Kirche:
Pfarrerin Helena Rauch und 
Pfarrer Christoph Rauch Tel. 07520 / 9203685
 helena.rauch@elkw.de
 christoph.rauch@elkw.de
Gemeindebüro Tel. 07522 / 2324
 Fax 07522 / 5852
 gemeindebuero.wangen@elkw.de
Öffnungszeiten: Mo. 14.00 – 17.00 Uhr
 Di. - Fr. 8.30 – 11.30 Uhr
Ländliches Schulzentrum:
Schulleiterin Sara Schmucker Tel. 07520 / 9562-0
 info@schulzentrum-amtzell.de
Kindertagesstätte St. Gebhard
Frau Veronika Göser Tel. 07520 / 5486
 info@kita-st-gebhard.de
Kindertagesstätte St. Johannes
Frau Angelika Köhler Tel. 07520 / 6227
 stjohannes.amtzell@kiga.drs.de
Kinderkrippe Sonnenblumenhaus
Frau Antje Le Cossec  Tel. 07520 / 923565
 postfach@kinderkrippe-amtzell.de
BürgerMobil
Betriebszeit: Mittwoch und Donnerstag
Anmeldung jeweils am Tag davor 
zwischen 16.00 und 18.00 Uhr Tel. 07520 / 95028
Café Herzraum immer mittwochs 
von 9 - 12 Uhr und von 14.30 Uhr - 17.00 Uhr

IMPRESSUM
Herausgeber: Bürgermeisteramt Amtzell
Waldburger Str. 4, 88279 Amtzell
Tel.: 07520 / 950-0 (Zentrale)
Fax.: 07520 / 950911
E-Mail: info@amtzell.de
Internet: www.amtzell.de
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt des amtlichen 
Teils: Bürgermeister Clemens Moll oder sein Vertreter im Amt
Herstellung und Vertrieb:  Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 14, 70806 Kornwestheim
Tel. 07154 / 82 22-0, Fax 07154 / 82 22-15
Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Ralf Berti, E-Mail: info@duv-wagner.de
Erscheint wöchentlich freitags
Bezugsgebühr jährlich € 26,00
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Gemeinde Amtzell Landkreis Ravensburg
Öffentliche Bekanntmachung der Wahl 
des Gemeinderats am 26. Mai 2019 
1.  Am Sonntag, dem 26. Mai 2019 findet die regelmäßige Wahl 

des Gemeinderats statt. In der Gemeinde Amtzell sind dabei 
insgesamt 12 Gemeinderäte auf 5 Jahre zu wählen. Weil 
unechte Teilortswahl stattfindet sind die Gemeinderäte als 
Vertreter für die Wohnbezirke zu wählen und zwar 
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In der Gemeinde Amtzell sind dabei insgesamt 12 Gemeinderäte auf 5 Jahre zu wählen. Weil unechte Teilortswahl stattfindet 
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für den Wohnbezirk 

Anzahl der zu 
wählenden  

Gemeinderäte 

Zahl der höchs-
tens zulässigen 
Bewerber eines 
Wahlvorschlags 

Amtzell 10 10 
Pfärrich   2   3 

 
 
2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahl frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und 
spätestens am 28. März 2019 bis 18:00 Uhr beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses - Bürgermeisteramt Amt-
zell, Waldburger Straße 4, 88279 Amtzell schriftlich einzureichen. 
 
2.1  Wahlvorschläge können von Parteien, von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen und von nicht mitglied-

schaftlich organisierten Wählervereinigungen eingereicht werden.  
Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von Wahl-
vorschlägen ist nicht zulässig. 

2.2  Zulässige Zahl der Bewerber 

Ein Wahlvorschlag für den Gemeinderat darf für die Wohnbezirke, für die ein, zwei oder drei Vertreter zu wählen sind, 
jeweils einen Bewerber mehr und für die Wohnbezirke, für die mehr als drei Vertreter zu wählen sind, höchstens so viele 
Bewerber enthalten, wie Vertreter zu wählen sind.  
 

Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere Wahlvorschläge aufnehmen lassen. 

2.3 Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der 
im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet oder der von diesen aus ihrer Mitte gewähl-
ten Vertreter ab 20. August 2018 in geheimer Abstimmung nach dem in der Satzung vorgesehenen Verfahren wählen und 
in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen. 

Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der im Zeit-
punkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Anhänger der Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 20. August 2018 in ge-
heimer Abstimmung mit der Mehrheit der anwesenden Anhänger wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem 
Wahlvorschlag festlegen. 
Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Gemeinde. 

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. gemeinsame 
Wahlvorschläge), können in getrennten Versammlungen der beteiligten Parteien und Wählervereinigungen oder in einer 
gemeinsamen Versammlung gewählt werden. Die Hinweise für Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten entsprechend. 

2.4 Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist und das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die 
Bewerber bei unechter Teilortswahl müssen zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Tag der Wahl in 
dem Wohnbezirk wohnen, für den sie sich aufstellen lassen.  

    Nicht wählbar sind Bürger, 
●  die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht oder Stimmrecht nicht besitzen; 
● für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist; dies 

gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst;  

● die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter nicht besitzen; 

● Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union) sind außerdem nicht wähl-
bar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mit-
gliedstaates, dessen Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit nicht besitzen. 

2.5  Ein Wahlvorschlag muss enthalten 
● den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 

diese. Wenn die einreichende Wählervereinigung keinen Namen führt, muss der Wahlvorschlag ein Kennwort enthal-
ten; 
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2.3.1  Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahlvor-

schlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. gemeinsame 
Wahlvorschläge), können in getrennten Versammlungen der 
beteiligten Parteien und Wählervereinigungen oder in einer 
gemeinsamen Versammlung gewählt werden. Die Hinweise 
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2.4  Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bürger 
der Gemeinde ist und das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die 
Bewerber bei unechter Teilortswahl müssen zum Zeitpunkt 
der Zulassung der Wahlvorschläge und am Tag der Wahl in 
 dem Wohnbezirk wohnen, für den sie sich aufstellen lassen. 

Nicht wählbar  sind Bürger, 
 •  die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutsch-

land das Wahlrecht oder Stimmrecht nicht besitzen; 
 •  für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein 

Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt 
ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die 
in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst; 

 •  die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutsch-
land die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter nicht besitzen; 

 •  Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union) sind außerdem nicht wählbar, 
wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung 
oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mitgliedstaa-
tes, dessen Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit nicht 
besitzen. 

2.5 Ein Wahlvorschlag muss enthalten 
 •  den Namen der einreichenden Partei oder Wählerverei-

nigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese. Wenn die einreichende Wählervereinigung kei-
nen Namen führt, muss der Wahlvorschlag ein Kennwort 
enthalten; 

 •  Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt 
und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber; bei unechter 
Teilortswahl ist in den Fällen, in denen der Bewerber meh-
rere Wohnungen in der Gemeinde hat, die Anschrift in dem 
Wohnbezirk anzugeben, für den der Bewerber aufgestellt 
wurde; 

 •  bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit 
angegeben werden. 

  Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge - bei 
unechter Teilortswahl nach Wohnbezirken getrennt - auf-
geführt sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt 
sein. Für keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorge-
schlagen werden. 

2.6  Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich 
organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsbe-
rechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberech-
tigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift 
von drei Mitgliedern, darunter die des Vorsitzenden oder 
seines Stellvertreters. 

2.7  Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisier-
ten Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern 
der Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versamm-
lungsleiter und zwei Teilnehmer - vgl. 2.10) persönlich und 
handschriftlich zu unterzeichnen. 

2.8  Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wählerver-
einigungen sind von den jeweils zuständigen Vertretungs-
berechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen nach den 
für diese geltenden Vorschriften zu unterzeichnen (vgl. 2.6 
und 2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 Kommunalwahlordnung - 
KomWO -). 

2.9 Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet sein 
  für die Wahl des  Gemeinderats von 20 Personen, die im 

Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind (Unter-
stützungsunterschriften). 

  Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvor-
schläge 

 •  von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu 
wählenden Organ vertreten sind; 

 •  von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich organisier-
ten Wählervereinigungen, die bisher schon in dem zu wählen-
den Organ vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der 
Mehrheit der für diese Wählervereinigung Gewählten unter-
schrieben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt der Einreichung 
des Wahlvorschlags noch angehören. 

2.9.1  Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtlichen 
Formblättern einzeln erbracht werden. Die Formblätter 
werden auf Anforderung vom Vorsitzenden des Gemeinde-
wahlausschusses oder wenn der Gemeindewahlausschuss 
noch nicht gebildet ist, vom Bürgermeister - Bürgermeis-
teramt Amtzell, Waldburger Straße 4, 88279 Amtzell 
kostenfrei geliefert. Als Formblätter für die Unterstützungs-
unterschriften dürfen nur die von den genannten Personen 
ausgegebenen amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei 
der Anforderung ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung 
der einreichenden Partei oder Wählervereinigung bzw. das 
Kennwort der Wählervereinigung anzugeben. Ferner muss 
die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- 
oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3) bestätigt werden. 



Seite  4 Freitag, 1. Februar 2019

2.9.2  Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstüt-
zen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich 
und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift 
sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der 
Unterzeichnung anzugeben. Unionsbürger als Unterzeich-
ner, die nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht 
befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, 
müssen zu dem Formblatt den Nachweis für die Wahlbe-
rechtigung durch eine Versicherung an Eides statt mit den 
Erklärungen nach § 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO 
erbringen. Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehrre-
gelung nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) 
wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem erklären, in wel-
chem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung 
der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwoh-
nung hatten. 

2.9.3  Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für die-
selbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge 
für eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen 
Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig. 

2.9.4  Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der 
Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhän-
gerversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete 
Unterschriften sind ungültig. 

2.9.5  Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch 
für gemeinsame Wahlvorschläge. 

2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen 
 •   eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass er 

der Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat; die 
Zustimmungserklärung ist unwiderruflich; 

 •  von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstattliche 
Versicherung über seine Staatsangehörigkeit und Wählbar-
keit sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der zuständi-
gen Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmitgliedstaates 
über die Wählbarkeit; 

 •  Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in § 12 
Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und nach den Bestimmungen 
des § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit 
und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen 
in der o. g. eidesstattlichen Versicherung ferner erklären, in 
welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung 
der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwoh-
nung hatten; 

 •  eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der 
Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerver-
sammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift muss Angaben über 
Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der 
erschienenen Mitglieder oder Vertreter bzw. Anhänger und 
das Abstimmungsergebnis enthalten; außerdem muss sich 
aus der Niederschrift ergeben, ob Einwendungen gegen das 
Wahlergebnis erhoben und wie diese von der Versammlung 
behandelt worden sind. Der Leiter der Versammlung und 
zwei wahlberechtigte Teilnehmer haben die Niederschrift 
handschriftlich zu unterzeichnen; sie haben dabei gegen-
über dem Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber und 
die Festlegung ihrer Reihenfolge in geheimer Abstimmung 
durchgeführt worden sind; bei Parteien und mitgliedschaft-
lich organisierten Wählervereinigungen müssen sie außer-
dem an Eides statt versichern, dass dabei die Bestimmungen 
der Satzung der Partei bzw. Wählervereinigung eingehalten 
worden sind; 

 •  die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften (vgl. 
2.9), sofern der Wahlvorschlag von wahlberechtigten Perso-
nen unterzeichnet sein muss; ggf. einschließlich der in Num-
mer 2.9.2 genannten eidesstattlichen Versicherungen nicht 
meldepflichtiger Unionsbürger als Unterzeichner; 

  Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als 
Behörde im Sinne von § 156 Strafgesetzbuch; er ist zur 
Abnahme der Versicherungen an Eides statt zuständig.  
Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses kann außer-

dem verlangen, dass ein Unionsbürger einen gültigen Iden-
titätsausweis oder Reisepass vorlegt und seine letzte Adresse 
in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt. 

2.11  Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Namen 
und Anschrift bezeichnet werden. Sind keine Vertrauens-
leute benannt, gelten die beiden ersten Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Vertrauensleute. Soweit im Kommunal-
wahlgesetz und in der Kommunalwahlordnung nichts ande-
res bestimmt ist, sind nur die Vertrauensleute, jeder für sich, 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag 
abzugeben und Erklärungen von Wahlorganen entgegen-
zunehmen. 

2.12  Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die 
Bewerberaufstellung, eidesstattliche Erklärungen und 
Zustimmungserklärungen sind auf Wunsch erhältlich beim  
Bürgermeisteramt Amtzell, Waldburger Straße 4, 88279 
Amtzell. 

3.  Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis 
auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 KomWO 

3.1  Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch 
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der 
Gemeinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren 
seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen 
oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie 
am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde 
wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, nur 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. 

3.2  Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags 
durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem 
Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren 
seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen 
oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn 
sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis 
wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, eben-
falls nur  auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen. Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in 
das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der 
Gemeinde, von der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den 
Landkreis verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt 
hat, dann ist dem Antrag eine Bestätigung über den Zeit-
punkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung 
aus dem Landkreis sowie über das Wahlrecht zu diesem 
Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die 
Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit wegge-
zogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

3.3  Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmelde-
gesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schrift-
lichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat 
der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den 
Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO anzuschließen. 

  Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
müssen schriftlich gestellt werden und spätestens bis 
zum Sonntag, 5. Mai 2019 (keine Verlängerung möglich) 
eingehen beim Bürgermeisteramt Amtzell, Waldburger 
Straße 4, 88279 Amtzell. 

  Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das Bür-
germeisteramt Amtzell, Waldburger Straße 4, 88279 
Amtzell bereit. 

  Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

  Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine 
Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen 
Wahlschein beantragt hat. 

Amtzell, 01.02.2019 
Bürgermeisteramt 
gez. Clemens Moll, Bürgermeister 

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit beschränken sich die Personen-
bezeichnungen auf die männliche Form 
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Bundeswehrübung „Illersprung“ 
Bundeswehrübung  
Die Bundeswehr aus Pfullendorf führt in der Zeit von 17.03.2019 
bis 22.03.2019  eine Abschlußübung „ILLERSPRUNG“ JOINT PER-
SONNEL RECOVERY Anteil SERE durch. 
An der Übung nehmen ca. 75 Soldaten, 15 Radfahrzeuge und 5 
Luftfahrzeugen teil. 
  
Bei Einwendungen gegen die Übung wird um kurzfristige 
Nachricht gebeten.  
Ersatz von Übungsschäden ist möglichst innerhalb von 14 Tagen 
nach Abschluss der Übung beim Bürgermeisteramt geltend zu 
machen. 
Übungsraum: 
Lkr. Ulm/Oberdischingen – Lkrs. Neu-Ulm/Weiszenhorn – Lkrs. Neu-
Ulm/Unterroth – Lkrs. Biberach/Laupheim – Lkrs. Ravensburg/Aulen-
dorf – Lkrs. Ravensburg/Leutkirch - Lkrs. Memmingen/Memmingen 
– Lkrs. Sigmaringen/Krauchenwies – Lkrs.Sigmaringen/Pfullendorf 
Geplante Übungsaktivitäten: 
Durchschlageübung; dabei Entziehung der Gefangennahme/Verbin-
dungsaufnahme/Verhalten bei der Aufnahme durch Luftfahrzeuge/
Einsatz von Such- und Jagdkommando/ Einsatz von Diensthunden 

Rathaus am Mittwoch 06.02. ab 17.00 Uhr 
geschlossen 
Wegen einer Personalversammlung ist das Rathaus am 6.2. ab 
17.00 Uhr geschlossen. 
Wir bitten um Beachtung! 
Die Gemeindeverwaltung 

Schulkindbetreuung in den 
„Großen Ferien“ 2019 
Die Gemeinde Amtzell plant auch dieses Jahr wieder für Kinder 
ab Klasse 1 bis Klasse 4 eine Betreuung während der Großen 
Sommerferien im Rahmen der „Ferienakademie“ am Ländlichen 
Schulzentrum Amtzell. 
Anmelden können Sie Ihr/e Kind/er für voraussichtlich fol-
gende Betreuungswochen: 
• 29.07. - 02.08.2019, jeweils von 7.30 Uhr - 14.00 Uhr - 65,00€ 
• 05.08. - 09.08.2019, jeweils von 7.30 Uhr - 14.00 Uhr - 65,00€ 
• 12.08. - 16.08.2019, jeweils von 7.30 Uhr - 14.00 Uhr - 65,00€ 
• 19.08. - 23.08.2019, jeweils von 7.30 Uhr - 14.00 Uhr - 65,00€ 
• 26.08. - 30.08.2019, jeweils von 7.30 Uhr - 14.00 Uhr - 65,00€ 
• 02.09. - 06.09.2019, jeweils von 7.30 Uhr - 14.00 Uhr - 65,00€ 

ACHTUNG !!! Diese Anmeldung ist in diesem Jahr bereits eine 
verbindliche Anmeldung.  Da es für Verwaltung und Schule ein 
großer Aufwand ist Betreuungspersonal, Räumlichkeiten usw. zu 
organisieren, benötigen wir frühzeitig eine verbindliche Anmel-
dung. Voraussetzung ist wieder, dass mindestens 7 Kinder für den 
jeweiligen Betreuungszeitraum verbindlich angemeldet werden. 
Nur dann finden die Betreuungswochen auch tatsächlich statt. 
Die Betreuung pro Woche mit Mittagessen kostet 65 €. Buchbar 
sind nur ganze Wochen. Wenn Ihr Kind Interesse hat, seine Ferien 
in der Ferienakademie zu verbringen, um dort mit anderen an 
Spielen und an Aktionen teilzunehmen, dann lassen Sie uns Ihre 
verbindliche Anmeldung bis spätestens Freitag, 15. März 2019 
zukommen, damit wir die Betreuung entsprechend planen und 
vorbereiten können. Nach dem Anmeldeschluss am 15.03.2019 
werden wir Ihnen bis Ende März eine Rückmeldung geben, wel-
che Wochen zustande gekommen sind, so dass Sie ebenfalls ver-
bindlich planen können. Anmeldeformulare für die Anmeldung 
Ihres Kindes/Ihrer Kinder für das Betreuungsangebot erhalten 
Sie im Rathaus Amtzell, Zi. 11, Waldburger Str. 4, 88279 Amtzell 
oder auf der Homepage der Gemeinde Amtzell unter https://
www.amtzell.de/de/Aktuelles/Ferienakademie 
Bei Fragen können Sie sich gerne an  Frau Jessica Müller 
(Tel.: 07520/950-23) wenden. 

VHS-Programm der Stadt Wangen im Allgäu 
Ab sofort liegt im Rathaus (Erdgeschoss) das neue Programm der 
Volkshochschule Semesterplan Februar - August 2019 aus. 

Landesfamilienpass und Gutscheinkarte für 2019 
Den Landesfamilienpass sowie die Gutscheine für das Jahr 
2019 erhalten Sie im Rathaus, Einwohnermeldeamt 
(Zimmer Nr. 1). 
Wesentliche Neuerung ab dem Jahr 2019 ist, dass neben den Eltern 
auch weitere, vorher fest in den Pass eingetragene Begleitpersonen 
(der getrennt lebenden Elternteil, Oma und Opa oder eine andere 
Betreuungsperson), den Pass zusammen mit den Kindern nutzen 
können. Von den eingetragenen Personen können bei Ausflügen 
aber höchstens jeweils zwei ausgewählt werden, die die Vergüns-
tigung des Landesfamilienpasses in Anspruch nehmen können. 
Mit dem Landesfamilienpass und der jährlich neuen Gutschein-
karte können Familien kostenlos oder zu einem ermäßigten Eintritt 
die staatlichen Schlösser, Gärten und Museen in Baden-Württem-
berg besuchen. 
Auf der Homepage des Ministerums für Soziales und Integration 
(https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/soziales/
familie/leistungen/landesfamilienpass/) ist eine Liste aller staatli-
chen Schlösser, Gärten und Museen in Baden-Württemberg sowie 
eine Liste aller nicht staatlichen Einrichtungen, die einen kosten-
freien bzw. ermäßigten Eintritt gewähren, eingestellt. 
Einen Landesfamilienpass können erhalten: 
  
•  Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigten Kinder, die 

in häuslicher Gemeinschaft leben, 
•  Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens einem kin-

dergeldberechtigten Kind in häuslicher Gemeinschaft leben, 

Betreuungsangebot für Amtzeller Kitakinder 
in den Sommerferien 2019 
In den Kitasommerferien ist eine Betreuung für die Amtzeller 
Kitakinder geplant, diese findet in der Kita St. Gebhard statt und 
wird von externen Betreuungskräften durchgeführt. 
Teilnehmen können Kinder, die bereits 3 Jahre alt sind und 
keine Windeln mehr benötigen. Die Betreuung ist in der Zeit 
von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr und kostet 60 € pro Woche. Buch-
bar sind nur ganze Wochen. 
Anmelden können Sie Ihr/e Kind/er für voraussichtlich fol-
gende Betreuungswochen: 
• 29.07. – 02.08.2019 • 05.08. – 09.08.2019 • 12.08. – 16.08.2019 

ACHTUNG !!! Diese Anmeldung ist in diesem Jahr bereits eine 
verbindliche Anmeldung.  Da es für Verwaltung und Kita ein 
großer Aufwand ist Betreuungspersonal, Räumlichkeiten usw. 
zu organisieren, benötigen wir frühzeitig eine verbindliche 
Anmeldung. Voraussetzung ist wieder, dass mindestens 7 Kin-
der für den jeweiligen Betreuungszeitraum verbindlich ange-
meldet werden. Nur dann finden die Betreuungswochen auch 
tatsächlich statt. 
Wenn Sie Interesse haben, Ihr Kind in den Ferienwochen 
betreuen zu lassen, dann lassen Sie uns Ihre verbindliche 
Anmeldung bis spätestens Freitag, 15. März 2019 zukom-
men, damit wir die Betreuung entsprechend planen und vor-
bereiten können. 
Nach dem Anmeldeschluss am 15.03.2019 werden wir Ihnen bis 
Ende März eine Rückmeldung geben, welche Wochen zustande 
gekommen sind, so dass Sie ebenfalls verbindlich planen kön-
nen. Anmeldeformulare für die Anmeldung Ihres Kindes/Ihrer 
Kinder für das Betreuungsangebot erhalten Sie im Rathaus Amt-
zell, Zi. 11, Waldburger Str. 4, 88279 Amtzell oder auf der Home-
page der Gemeinde Amtzell unter https://www.amtzell.de/de/
Aktuelles/Ferienakademie 
Bei Fragen können Sie sich gerne an  Frau Jessica Müller 
(Tel.: 07520/950-23) wenden. 
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•  Familien mit einem kindergeldberechtigten schwer behinderten 
Kind, die mit diesem in häuslicher Gemeinschaft leben 

•  Familien, die Hartz IV – oder kinderzuschlagsberechtigt sind und 
mit mindestens einem kindergeldberechtigten Kind in häuslicher 
Gemeinschaft leben und 

•  Familien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) erhalten und mit mindestens einem Kind in häuslicher 
Gemeinschaft leben. 

 

BAUERNMARKT 

Bauernmarkt - jeden Samstag von 8.30 - 12.00 Uhr 
• Schäferhof Broger (außer am 1. Samstag im Monat) 
Lammfleisch auf Bestellung, Lammwurst, Apfel, Honig, Brot von 
Bäckerei Denzel (Vogt) und Dinnette 
• Fam. Gehweiler  
Äpfel, Birnen, Kartoffeln, Eier, Marmelade, Apfelsaft, Schnäpse und 
saisonale Früchte 
• Bodenseefischerei Bichlmair  
Fangfrische Fische, Räucherfische aus eigener Räucherei, Fischsa-
late und Marinaden, Leckereien aus Fluss und Meer, Fischbrötchen
 

FUNDBÜRO

Folgende Fundsachen wurden im Rathaus abgegeben und kön-
nen in Zimmer Nr. 2 bei Frau Singer abgeholt werden: 
• Graue Sweatjacke mit Kaputze, Gr. M (Fundort: Tulpenstr. 4) 
•  Damenknirps (Ideen-Welt) weiß mit bunten Punkten (Fundort: 

Bushaltestelle) 
•  Herrenjacke, Marke Clockhouse, schwarz, Gr. M (Fundort: Zahn-

arztpraxis Frömming) 
  
Folgende Schlüssel wurden gefunden: 
•  OPEL Autoschlüssel und CISA Schlüssel an Anhänger „Euromar-

ket OPEL“ 
•  Braunes Schlüsselmäppchen mit einem Autoschlüssel, 1 Bart-

schlüssel (Italy), 1 Haustür-/ Wohnungsschlüssel (Mister Mint) 
und zwei Kinderportraits (Fundort: Schule) 

•  2 Haustür-/Wohnungsschlüssel an silbernem Ring (Fundort: Grün-
fläche bei Netto, Geiselharz 

•  2 Schlüssel - ISEO LCE000792 und ABUS 081416(Fundort: unbe-
kannt) 

  
Folgende Fahrräder wurden gefunden: 
•  Herrenrad, Marke: Albuch, schwarz mit goldfarbenem Schutz-

blech und goldenem Schriftzug der Marke 
•  Mountainbike schwarz mit lila Aufkleber und weißem Schriftzug, 

schwarzes Schutzblech, schwarzer Sattel (mittig: Silberstreifen) 
•  Sportliches Herrenrad, Marke Scott Performance (Fundort: unbe-

kannt) 
•  Minirad Easy Bike Alu Light, silberfarben (Fundort: Bushaltestelle 

bei der Kirche) 

VERSCHENKBÖRSE

Wer brauchbare Gegenstände hat, kann diese im Rathaus Frau 
Singer telefonisch unter 07520/950-14 oder schriftlich mitteilen. 
Die angebotenen Gegenstände und Ihre Telefonnummer werden 
dann kostenlos im Amtsblatt veröffentlicht. 
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn der Gegenstand aus der Ver-
schenkbörse gestrichen werden kann. Nur so kann diese immer 
aktuell sein. Wenn Sie sich für einen der Gegenstände interessie-
ren, setzen Sie sich bitte direkt mit dem Anbieter in Verbindung. 
•  Phonowagen (Kiefer lackiert) für Fernseher + drei weitere Geräte 

(Maße: B 85 cm, T 50 cm, H 60 cm) Tel. 07520/923754 

•  Weihnachtsdeko (u.a. Lichterkette für Weihnachtsbaum, Außen-
beleuchtung, div. Tischdeko) – Tel. 9566841 

•  Hörgerätbatterien Bez. P13 – 6 Päckchen jeweils 6 Stück – Tel. 
07520/5119 

•  Holz-Schreibtisch, Buche (B 128 x T 65 x H 75) mit Seitenschrank 
und vier Schubladen – Tel. 07520/953637 

STANDESAMT

UNSERE  JUBILARE

Im Zeitraum  01. - 07. Februar 2019 
Wir gratulieren herzlich: 
All den Jubilaren in dieser Woche, die hier nicht genannt werden 
wollen, 
gratulieren wir recht herzlich zum Geburtstag und wünschen alles 
Gute, vor allem Gesundheit und noch viele schöne Jahre im Kreise 
ihrer Familien. 
  

PARTNERSCHAFT  
AMTZELL/COSNE D’ALLIER

 
FREUNDESKREIS

Jugendbegegnung mit französischen 
Jugendlichen aus Cosne d‘Allier 
Gastgebende Familien gesucht 
Auch in diesem Jahr wird vom deutsch-französischen Freundeskreis 
mit Unterstützung durch die Gemeinde wieder eine Jugendbe-
gegnung angeboten. Vom 4. bis 11. August 2019 werden franzö-
sische Jugendliche aus unserer Partnergemeinde Cosne im Alter 
von 13 bis 17 Jahren nach Amtzell kommen, um dort mit gleich-
altrigen deutschen Schülern eine interessante und abwechslungs-
reiche Woche zu erleben. 

Zur Unterbringung der Gäste suchen wir wieder Familien mit eige-
nen Kindern im angegebenen Alter, die für eine Woche Unterkunft 
und Essen bereitstellen können. Die deutschen Jugendlichen neh-
men gemeinsam mit den Schülern aus Cosne am Programm teil. 
Dieses sieht unter anderem eine Fahrt nach Bregenz und Lindau, 
den Besuch eines Kletterparks, Fahrten nach Ravensburg und Wan-
gen und einen gemeinsam gestalteten Abend vor. 
Rechtzeitig vor der Begegnung werden die gastgebenden Fami-
lien über den genauen Ablauf der Begegnung und weitere Punkte 
informiert. 

Wer daran interessiert ist, einen oder eine Jugendliche aus Cosne 
d‘Allier aufzunehmen, kann sich an die Gemeindeverwaltung (Herr 
Liebmann, Tel. 07520 / 950-24 oder christoph.liebmann@amtzell.
de) oder an Frau Viola Weber vom deutsch-französischen Freun-
deskreis wenden. 

In der Vergangenheit entstanden nicht selten wirkliche Freund-
schaften aus diesen Besuchen, und so ist diese Begegnung ein 
ganz konkreter Beitrag zur deutsch-französischen Freundschaft, 
die erst vor wenigen Tagen im „Aachener Vertrag“ von Bundes-
kanzlerin Merkel und Staatspräsident Macron bekräftigt wurde. 
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GÄSTEAMT
Urlauberehrungen in Amtzell 2018 
Verschiedene Feriengäste verbrachten ihren Urlaub bereits mehr-
fach in Amtzell und wurden aufgrund ihrer Verbundenheit zu unse-
rem Ort mit einer Urkunde durch Bürgermeister Clemens Moll bzw. 
seinem Stellvertreter Hans Roman geehrt. 
Es handelt sich um folgende Urlaubsgäste: 
• Familie Süss aus Erlau verbrachte ihren 5. Urlaub bei Familie Bock 
in Halden 
• Familie Winkler aus Salzkoten verbrachte ihren 25. Urlaub bei 
Familie Füßinger in Untermatzen 
• Familie Anastasiou aus Reutlingen verbrachte ihren 5. Urlaub bei 
Familie Bock in Halden 
• Familie Schad aus Hosenfeld/Hainzell verbrachte ihren 5. Urlaub 
bei Familie Bock in Halden 
• Familie Menke aus Gelnhausen verbrachte ihren 65. Urlaub bei 
Familie Füßinger in Untermatzen 
  
Die Gemeinde bedankte sich bei den treuen Urlaubsgästen zusätz-
lich mit einem Genießer-Gutschein. 
  

R e g i o n  W a l d b u r g  
A m t z e l l  –  B o d n e g g  –  G r ü n k r a u t  –  S c h l i e r  –  V o g t  -  W a l d b u r g  

 

 
 

 
 
 
Neuauflage des Genießer-Gutscheines der Region Waldburg   
 
 

Liebe Gastronomen, liebe Direktvermarkter und Kulturveranstalter, 
 
 

Der Genießer-Gutschein der Region Waldburg erfreut sich immer größerer Beliebtheit 
und wird als Geschenk-Idee für Geburtstage, Dankeschön für Vereinstätigkeiten, 
Ehrungen langjähriger Feriengäste oder auch als Anerkennung der Gemeinden für 
ehrenamtliche Tätigkeiten eingesetzt. 
 

Sie sind noch nicht dabei und würden gerne an unserem Angebot teilnehmen? Wenden 
Sie sich bitte an Ihr Gästeamt vor Ort. Dort erhalten Sie die nötigen Informationen und 
Unterlagen. 
 

Neuauflage des Genießer-Gutschei-
nes der Region Waldburg 
Liebe Gastronomen, liebe Direktvermarkter und Kul-
turveranstalter, 
Der Genießer-Gutschein der Region Waldburg 

erfreut sich immer größerer Beliebtheit und wird als Geschenk-
Idee für Geburtstage, Dankeschön für Vereinstätigkeiten, Ehrungen 
langjähriger Feriengäste oder auch als Anerkennung der Gemein-
den für ehrenamtliche Tätigkeiten eingesetzt. 
Sie sind noch nicht dabei und würden gerne an unserem Angebot 
teilnehmen? Wenden Sie sich bitte an Ihr Gästeamt vor Ort. Dort 
erhalten Sie die nötigen Informationen und Unterlagen. 

KIRCHLICHE  NACHRICHTEN

KIRCHENGEMEINDE 
St. Johannnes Evgl. und St. Mauritius Amtzell

Samstag, 02.02.  
18:00 Uhr Darstellung des Herrn (Lichtmess) Vorabendmesse mit 

Kerzenweihe und Blasiussegen (Die Kommunionkin-
der sind zu dieser Vorabendmesse herzlich eingela-
den!) Dreißigster für Anneliese Müller, Jahrtagsmesse 
für bestimmte Verstorbene, Gebetsgedenken für Her-
mann Heidel und stilles Gebetsgedenken 

Sonntag, 03.02., 4. Sonntag im Jahreskreis 
 Kein Gottesdienst! 
10:00 Uhr Wort-Gottes-Feier im Haus St. Gebhard, Andachtsraum 
Mittwoch, 06.02. 
09:00 Uhr Rosenkranzgebet 
Donnerstag, 07.02. 
17:30 Uhr Rosenkranzgebet 
18:00 Uhr Abendmesse 
Freitag, 08.02. 
10:00 Uhr Evangelischer Gottesdienst im Haus St. Gebhard, 

Andachtsraum 
Samstag, 09.02. 
15:00 Uhr Eucharistiefeier und Feier der Firmung durch Weihbi-

schof Matthäus Karrer 
Sonntag, 10.02., 5. Sonntag im Jahreskreis 
 Kein Gottesdienst! 
10:30 Uhr Kindergottesdienst in der Pfarrkirche

Samstag, 09.02.: 
15:00 Uhr 

 
Eucharistiefeier und Feier der Firmung durch Weihbischof Matthäus Karrer

Sonntag, 10.02.: 
 
10:30 Uhr 
 
 
 
 
r 

5. Sonntag im Jahreskreis 
Kein Gottesdienst! 
Kindergottesdienst in der Pfarrkirche 

 
Tauftermine: 
Die nächsten Tauftermine sind: 
Sonntag, 17. Februar 2019, 11:30 Uhr, Amtzell, St. Johannes und St. Mauritius 
Sonntag, 12. Mai 2019, 11:30 Uhr, Pfärrich, Mariä Geburt 
Eltern, die ihr Kind taufen lassen möchten, mögen sich bitte im Pfarrbüro melden. 
 
Beerdigungsdienst vom 
04.02. – 08.02.2019 hat Pfarrer Dr. Matthias Hammele, Tel. 07520 96180. 
 
Lichtmess 
In Amtzell feiern wir das Fest der Darstellung des Herrn (Lichtmess) am Samstag, 02.02.2019 in der 
18-Uhr-Vorabendmesse. In diesem Gottesdienst werden die Kerzen geweiht, die uns das ganze Jahr 
über in der Kirche und im Leben der Familien begleiten. Am Ende des Gottesdienstes wird mit 
brennenden Kerzen der Blasiussegen gespendet mit der Bitte, Gott möge uns auf die Fürsprache des 
Heiligen Bischofs Blasius vor Krankheit und allem Übel bewahren. 
 
Kommunionkinder 
Die Erstkommunionkinder und ihre Familien laden wir herzlich ein, den Lichtmess-Gottesdienst 
mitzufeiern.  
 

Tauftermine:  
Die nächsten Tauftermine sind: 
Sonntag, 17. Februar 2019, 11:30 Uhr, Amtzell, St. Johan-
nes und St. Mauritius Sonntag, 12. Mai 2019, 11:30 Uhr, 

Pfärrich, Mariä Geburt Eltern, die ihr Kind taufen lassen möchten, 
mögen sich bitte im Pfarrbüro melden. 
Beerdigungsdienst vom 04.02. – 08.02.2019  
hat Pfarrer Dr. Matthias Hammele, Tel. 07520 96180. 
Lichtmess  
In Amtzell feiern wir das Fest der Darstellung des Herrn (Lichtmess) 
am Samstag, 02.02.2019 in der 18-Uhr-Vorabendmesse. In diesem 
Gottesdienst werden die Kerzen geweiht, die uns das ganze Jahr 
über in der Kirche und im Leben der Familien begleiten. Am Ende 
des Gottesdienstes wird mit brennenden Kerzen der Blasiussegen 
gespendet mit der Bitte, Gott möge uns auf die Fürsprache des 
Heiligen Bischofs Blasius vor Krankheit und allem Übel bewahren. 
  
Kommunionkinder  
Die Erstkommunionkinder und ihre Familien laden wir herzlich ein, 
den Lichtmess-Gottesdienst mitzufeiern. 
  
Erstkommunionvorbereitung 2019  
2. Weggottesdienst  
Liebe Erstkommunionfamilien aus Amtzell, am Mittwoch, 6. Feb-
ruar feiern wir um 17 Uhr in der Pfarrkirche in Amtzell unseren 2. 
Weggottesdienst mit anschließender Stunde danach im Haus der 
Gemeinde. 
  
FREUT EUCH!  
Kann man zur Freude aufrufen? Sie befehlen? Wie geht es mir mit 
der Aufforderung, mich zu freuen, wenn mir doch eigentlich zum 
Heulen ist? Mit dem Weg der Freude wollen wir uns im letzten Bibe-
labend der ökumenischen Bibelwoche zum Philipperbrief ausei-
nandersetzen. Herzliche Einladung ins Haus der Gemeinde zu 
einem freudvollen Austausch über die Freude am Donnerstag, 
den 7. Februar um 19 Uhr. (hb) 
  
Firmung 2019 – Probe  
Am Samstag, 9. Februar 2019 um 15 Uhr spendet Weihbischof 
Matthäus Karrer den Jugendlichen aus Amtzell, Haslach und Pfär-
rich das Sakrament der Firmung. Die Probe für den Firmgottes-
dienst findet statt am Freitag, 8. Februar 2019 um 16 Uhr in der 
Amtzeller Kirche. 
  

Gottesdienstordnung für die Kirchengemeinde 
St. Johannes und St. Mauritius, Amtzell 

 
Gottesdienste vom 02.02. – 10.02.2019/KW 06 
 

Samstag, 02.02. 
18:00 Uhr: 

Darstellung des Herrn (Lichtmess) 
Vorabendmesse mit Kerzenweihe und Blasiussegen 
(Die Kommunionkinder sind zu dieser Vorabendmesse herzlich eingeladen!)
Dreißigster für Anneliese Müller, Jahrtagsmesse für bestimmte Verstorbene
Gebetsgedenken für Hermann Heidel und stilles Gebetsgedenken
 

Sonntag, 03.02.: 
 
10:00 Uhr 

4. Sonntag im Jahreskreis 
Kein Gottesdienst! 
Wort-Gottes-Feier im Haus St. Gebhard, Andachtsraum 
 

Mittwoch, 06.02.: 
09:00 Uhr 

 
Rosenkranzgebet 

Donnerstag, 07.02.: 
17:30 Uhr 
18:00 Uhr 

 
Rosenkranzgebet 
Abendmesse 
 

Freitag, 08.02.: 
10:00 Uhr 

 
Evangelischer Gottesdienst im Haus St. Gebhard, Andachtsraum 

Samstag, 09.02.: 
15:00 Uhr 

 
Eucharistiefeier und Feier der Firmung durch Weihbischof Matthäus Karrer

Sonntag, 10.02.: 
 
10:30 Uhr 
 
 
 
 
r 

5. Sonntag im Jahreskreis 
Kein Gottesdienst! 
Kindergottesdienst in der Pfarrkirche 

 
Tauftermine: 
Die nächsten Tauftermine sind: 
Sonntag, 17. Februar 2019, 11:30 Uhr, Amtzell, St. Johannes und St. Mauritius 
Sonntag, 12. Mai 2019, 11:30 Uhr, Pfärrich, Mariä Geburt 
Eltern, die ihr Kind taufen lassen möchten, mögen sich bitte im Pfarrbüro melden. 
 
Beerdigungsdienst vom 
04.02. – 08.02.2019 hat Pfarrer Dr. Matthias Hammele, Tel. 07520 96180. 
 
Lichtmess 
In Amtzell feiern wir das Fest der Darstellung des Herrn (Lichtmess) am Samstag, 02.02.2019 in der 
18-Uhr-Vorabendmesse. In diesem Gottesdienst werden die Kerzen geweiht, die uns das ganze Jahr 
über in der Kirche und im Leben der Familien begleiten. Am Ende des Gottesdienstes wird mit 
brennenden Kerzen der Blasiussegen gespendet mit der Bitte, Gott möge uns auf die Fürsprache des 
Heiligen Bischofs Blasius vor Krankheit und allem Übel bewahren. 
 
Kommunionkinder 
Die Erstkommunionkinder und ihre Familien laden wir herzlich ein, den Lichtmess-Gottesdienst 
mitzufeiern.  
 

Einladung zum Kindergottesdienst 
am Sonntag, 10. Februar 2019 um 10:30 Uhr in der 
Pfarrkirche.  
Wir laden alle Kinder ab dem Kindergartenalter – gerne 

auch früher – mit ihrer Familie zu diesem Kindergottesdienst ganz 
herzlich ein, um Glauben und Gemeinschaft zu erleben. Wir freuen 
uns auf EUCH! 
Viele Grüße vom KIGO-Team 
  
Bericht aus der öffentlichen Sitzung des Kirchengemeindera-
tes vom 24. Januar 2019  
Kindertagesstätte: Die Kindergartenbeauftragte, Frau Nicole Ellin-
ger, stellt sich dem KGR vor und steht für Fragen zur Eingruppierung 
der Zweitkräfte, zum KiTa-Haushaltsplan und der anstehenden 
KiTa-Sanierung zur Verfügung. Einstimmiger Beschluss: Staatlich 
anerkannte Erzieherinnen mit einem Beschäftigungsumfang von 
mindestens 30 %, die in Zweitkraftfunktion arbeiten, aber regel-
mäßig Aufgaben einer Gruppenleitung gemäß § 16 Dienstord-
nung übernehmen, können ab 1.1.2019 in die Entgeltgruppe S8a 
eingruppiert werden. Der KiTaHaushaltsplan wird diskutiert. Die 
Zustimmung erfolgt nach Zustimmung der Kommune und Klä-
rung, ob alle Maßnahmen auch nach der Renovierung Verwen-
dung finden. Sternsinger: Das aktuelle Spendenergebnis: 9.546,91 
Euro. Ein ganz herzliches Vergelt’s Gott allen, die dazu beigetra-
gen haben, den Kindern, den Begleiter(inne)n und all denen, die 
die Gruppen wohlwollend aufgenommen haben. Beschluss: 2.000 
Euro sollen wieder über das Kindermissionswerk an aktuelle Kin-
derhilfsprojekte von P. Fernando Lopez überwiesen werden. Pla-
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nung kirchlicher Feste – Christi Himmelfahrt: Alle 7 Gemeinden 
der SE feiern gemeinsam. Geplant sind Prozessionen aus allen 
Gemeinden auf Büchel zu, wo der Feldgottesdienst gefeiert wer-
den soll. Bei Regen findet der Gottesdienst in Amtzell statt. Fron-
leichnam: Fronleichnam wird in Amtzell am 23. Juni, dem Sonntag 
nach Fronleichnam, gefeiert. Ziel der Prozession wird voraussicht-
lich das Altenheim sein. Mauritiusfest: Das Mauritiusfest findet am 
22. September statt. (hb) 

KIRCHENGEMEINDE 
St. Mariä Geburt, Pfärrich

Sonntag, 03.02.: 4. Sonntag im Jahreskreis
10:00 Uhr Rosenkranzgebet
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier
  mit Kerzenweihe und Blasiussegen 
 (Die Kommunionkinder sind zu dieser Wort-Gottes-

Feier eingeladen!) 
   
Sonntag, 10.02.: 5. Sonntag im Jahreskreis
10:00 Uhr Rosenkranzgebet
10:30 Uhr Eucharistiefeier 
 Jahrtag für Baptist Riedle und verst. Angehörige, 

Gebetsgedenken für Hedwig Spieß 
  
Ministrantendienste: 
Sonntag, 03.02.  Franziska und Johannes Linder, Michael Rilling, 

Milena Mösle
Sonntag, 10.02. Lena u. Luis Brauchle, Vincent Staudacher, 
 Piero Raufeisen

KIRCHENGEMEINDE 
St. Stephanus Haslach

Sonntag, 03.02.:, 4. Sonntag im Jahreskreis 
10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Kerzenweihe und Blasiussegen 
Donnerstag, 07.02.: 
19:00 Uhr Eucharistische Anbetung mit Lobpreis in der Rosen-

kranzkapelle von St. Konrad 
Freitag, 08.02.: 
18:00 Uhr Abend-Gottesdienst 
Sonntag, 10.02.:, 5. Sonntag im Jahreskreis 
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier 

SEELSORGEEINHEIT “AN DER ARGEN“ 
Amtzell, Esseratsweiler, Haslach, Pfärrich, Primisweiler, Roggenzell, 
Schwarzenbach, Siberatsweiler

Herzliche Einladung zu Ökumenischen Bibelabenden zu aus-
gewählten Texten aus dem Philipperbrief des Apostels Paulus  
Unter dem Titel „Mit Paulus glauben“ laden die kommenden 
Bibelabende zu einer Reise durch den Philipperbrief ein und zei-
gen eine sehr persönliche und emotionale Seite seines Verfas-
sers auf der alte „Haudegen“ Paulus lässt sich darin tief ins eigene 
Herz blicken! 
Eine reiche Themenvielfalt tut sich in diesem Brief auf: Verfolgung 
und Freude, Liebe und Gemeinschaft, christliche Gesinnung, Furcht 
und Vertrauen, Geben und Nehmen, irdisches Wirken und himm-
lische Heimat. 
  
Herzliche Einladung zu folgenden Terminen: 
•  Donnerstag, 31. Januar 2019, 19.00 Uhr, Amtzell, Ev. Gemeinde-

haus, Ökumenischer Bibelabend zu Phil 3, 1-16  (Pfr. Christoph 
Rauch) 

•  Donnerstag, 7. Februar 2019, 19.00 Uhr, Amtzell, Kath. Haus der 
Gemeinde: 

Ökumenischer Bibelabend zu Phil 4, 4-9 (Hildegard Baier) 
  
Einladung zur Eucharistischen Anbetung mit Lobpreis  
am Donnerstag, den 7. Februar 2019  in der Rosenkranzkapelle 
der Einrichtung St. Konrad um 19 Uhr. 
Wer gerne mit anderen zusammen singt, durch Texte, Gebete, 
Stille in Gottes Nähe kommen und Gemeinschaft erleben möchte, 
ist hier genau richtig. 
Auf euer Mitbeten und –singen freuen sich die Schwestern von 
St. Konrad 
  

 

EVANGELISCHE  KIRCHENGEMEINDE

Wochenspruch  
Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist 
in seinem Tun an den Menschenkindern. Psalm 66,5 

Gottesdienste und Veranstaltungen, zu denen wir herzlich 
einladen  
Donnerstag, 31. Januar  
19:00 Uhr Amtzell evang. Gemeindesaal Ökumenischer Bibela-

bend zum Philipperbrief (Rauch) 
Samstag, 2. Februar  
18:00 Uhr Amtzell Friedenskirche Abendgottesdienst mit Bib-

liolog und Einführung unserer neuen Mesnerin Kat-
rin Ogorek (Rauch) 

Sonntag, 3. Februar  
09:15 Uhr Stadtkirche Gottesdienst (Barlösius) 
10:45 Uhr Wittwaiskirche Gottesdienst mit Abendmahl (Hönig) 
Dienstag 5. Februar  
19.00 Uhr Ökumenisches Trauercafe Trauerweide im Evangeli-

schen Gemeindehaus in der Bahnhofstrasse Wangen 
für Menschen in Trauersituationen egal wie lange der 
Sterbefall zurückliegt. ( Verantwortlicher Ansprech-
partner Pfr. Christoph Rauch) 

Donnerstag, 7. Februar  
19:00 Uhr Amtzell Kath. Haus der Gemeinde Ökumenischer Bibe-

labend zum Philipperbrief (Baier) 
  
Gospelworkshop und Gospelgottesdienst Ende März Bitte jetzt 
anmelden zum Gospelworkshop !  
Gospels begeistern und faszinieren Menschen jeden Alters. Das 
haben wir in unseren Gospelworkshops in Amtzell erlebt. Wir 
freuen uns darum besonders auf unseren nächsten Gospelwork-
shop im März und laden herzlich dazu ein. Mitmachen können 
alle, egal ob mit oder ohne Chorerfahrung und mit oder ohne 
Notenkenntnisse. Rainer Möser wird den Workshop wieder lei-
ten. Er sorgt für mitreißende Konzerte und ein begeistertes Pub-
likum. Darüber hinaus leitet er Fortbildungen und Workshops in 
den Bereichen Chorleitung, Cajon, Gospel, Jazz und Pop im Chor. 
Im Amtzeller Workshop werden mehrstimmige, groovende Gospel- 
und Poparrangements erarbeitet. Als Abschluss gestalten die Teil-
nehmer des Workshops als „Projektchor“ den Gospelgottesdienst 
am Sonntag, 31. März mit. Das Workshop findet statt am Samstag 
30. März von 09.30 bis ca 17 Uhr im evangelischen Gemeindesaal 
Amtzell, Rosenstr. 1. In der Mittagspause am Samstag ist ein Mit-
tagessen mit anschliessendem Kaffee geplant. Für das Essen in Buf-
fetform bitten wir alle Teilnehmenden etwas mitzubringen ( einen 
Kuchen oder etwas für das kalte Buffet), das wir dann miteinan-
der teilen. Um Anmeldung (unbedingt mit dem Anmeldeformu-
lar, das Sie auf der Homepage der Kirchengemeinde und in den 
Kirchen finden) wird gebeten bis 14.3. an das Ev. Pfarramt Amt-
zell helena.rauch@elkw.de oder an das Evangelische Gemeinde-
büro im Gemeindehaus Bahnhofstrasse in Wangen. Da die Plätze 
bei den vergangenen Workshops schnell belegt waren, empfiehlt 
sich eine frühzeitige Anmeldung. Die Teilnahmegebühr beträgt 13 
Euro. Jugendliche unter 18 Jahren sind frei. 
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Herzliche Einladung zu Ökumenischen Bibelabenden und Got-
tesdiensten zu ausgewählten Texten aus dem Philipperbrief 
des Apostels Paulus  
Unter dem Titel „Mit Paulus glauben“ laden die kommenden Bibe-
labende und Gottesdienste zu einer Reise durch den Philipperbrief 
ein und zeigen eine sehr persönliche und emotionale Seite seines 
Verfassers auf der alte „Haudegen“ Paulus lässt sich darin tief ins 
eigene Herz blicken! Eine reiche Themenvielfalt tut sich in diesem 
Brief auf: Verfolgung und Freude, Liebe und Gemeinschaft, christ-
liche Gesinnung, Furcht und Vertrauen, Geben und Nehmen, irdi-
sches Wirken und himmlische Heimat. 
Herzliche Einladung zu folgenden Terminen: 
•  Mittwoch, 23. Januar 2019, 19.00 Uhr, Siberatsweiler, Kath.Gemein-

dehaus Ökumenischer Bibelabend zu Phil 1, 27 – 2, 11 (Pfarrerin 
Friederike Hönig / Pfarrer Erhard Galm) 

•  Samstag, 26. Januar 2019, 18.00 Uhr, Schwarzenbach, Kath. Pfarr-
kirche Ökumenischer Gottesdienst zu Phil 4, 10-13 (Liturgie: Pfar-
rerin Friederike Hönig, Predigt: Pfr. Dr. Matthias Hammele) 

•  Sonntag, 27. Januar 2019, 10.00 Uhr, Amtzell, Evangelische Kirche: 
Ökumenischer Gottesdienst zu Phil 4, 10-13 (Liturgie: Pfr. Chris-
toph Rauch, Predigt. Pfr. Dr. Matthias Hammele) 

•  Donnerstag, 31. Januar 2019, 19.00 Uhr, Amtzell, Ev. Gemeinde-
haus, Ökumenischer Bibelabend zu Phil 3, 1-16 (Pfr. Christoph 
Rauch) 

•  Donnerstag, 7. Februar 2019, 19.00 Uhr, Amtzell, Kath. Haus der 
Gemeinde: Ökumenischer Bibelabend zu Phil 4, 4-9 (Hildegard 
Baier) 

LÄNDLICHES SCHULZENTRUM

LÄNDLICHES SCHULZENTRUM  
AMTZELL

Schulabschlüsse am Ländlichen Schulzentrum 
Hauptschul- oder Realschulabschluss? – Beide Abschlüsse kön-
nen bei uns erreicht werden!  
Schulwegeplanung an der Gemeinschaftsschule Ländliches 
Schulzentrum Amtzell  
In Klasse 8 der Gemeinschaftsschule führen wir das erste Bera-
tungsverfahren zum angestrebten Schulabschluss. Somit findet 
keine verfrühte Festlegung, sondern eine fundierte Wahl des ange-
strebten Schulabschlusses statt. Die Eltern, Lernbegleiter und Schü-
ler besprechen gemeinsam, ob der Hauptschulabschluss nach der 
9. Klasse angestrebt wird. In Klasse 9 wird ebenso darüber beraten, 
ob der Hauptschul- oder der Realschulabschluss nach der 10. Klasse 
erworben wird oder ob der Jugendliche auf dem E-Niveau auf ein 
Gymnasium wechselt. Alle Abschlussprüfungen an der Gemein-
schaftsschule sind identisch zu den Prüfungen an den anderen 
jeweiligen allgemeinbildenden Schularten. Sie werden auch an 
denselben Tagen abgelegt. 
An unserer Schule stehen Ihrem Kind viele Wege offen. Auf www.
km-bw.de/Gemeinschaftsschule finden Sie alle Informationen, 
auch zu weiteren Bildungswegen. Natürlich stehen wir Ihnen gerne 
für Fragen zur Verfügung. 
Unsere Gemeinschaftsschule in Amtzell  
• nimmt alle Kinder so an, wie sie sind. 
•  sorgt für Erfolgserlebnisse der Kinder und Jugendlichen und stärkt 

damit die Lernfreude. 
•  schafft eine Lernumgebung, in der die Lernbegleiter durch viel-

fältige Methoden auf die einzelnen Schüler eingehen können. 
• ist eine verbindliche Ganztagsschule mit rhythmisiertem Schultag. 
•  zeichnet sich durch eine enge Beziehung zwischen den Schülern, 

den Eltern und Lernbegleitern aus. 
• stärkt die Kinder. 
•  entlastet die Familien, da Lern- und Übungsphasen in der Schule 

stattfinden. 
Die Schulleitung 

Herzliche Einladung an alle Eltern und Schüler der zukünfti-
gen Klassen 5, sowie Interessierte zum 
Tag der offenen Tür 
am Donnerstag, 14.02.2019 
von 14:00 bis 17:00 Uhr. 
Durch gemeinsam länger lernen stellen wir u.a. unseren Weg zur 
Mittleren Reife, die Vermittlung gymnasialer Standards und den 
Weg in den Beruf vor. 
Freuen Sie sich auf: 
• Begrüßung und Einführung in der Mensa 
• Schülerführungen 
• Elternführungen 
• Mitmachaktionen 
• Ausstellungen 
• Infopoints 
• Caféteria 
Informieren Sie sich zu unserem Leben und Lernen an der Gemein-
schaftsschule. 
Schüler, Eltern, die Schulsozialarbeit und Lehrkräfte stehen Ihnen 
als Ansprechpartner zur Verfügung. Die zuständigen Busunterneh-
mer zeigen die möglichen Busverbindungen zu uns. 
Wir freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen, bis dahin! 
Im Namen der Schulgemeinschaft 
Sara Schmucker Barbara Gaus 
Schulleiterin Konrektorin 
  

VEREINE

SV AMTZELL

AQUA Fitness
Das Frühjahr ruft, das Wasser auch! 
Ob zur Fitnesssteigerung, Prävention, Gewichtabnahme oder aus 
reiner Freude, Aqua-Fitness tut gut!  
Es werden neben der Ausdauer auch die Kraftausdauer, die Koor-
dination und Beweglichkeit geschult und das Herz-Kreislaufsys-
tem so richtig in Schwung gebracht. Nicht zu vernachlässigen ist 
die Massagewirkung des Wassers auf das Bindegewebe! Das Trai-
ning mit Musik findet mit wasserspezifischen Kleingeräten statt 
und obwohl der Wasserpegel brusthoch ist, werden verschiedenste 
Übungen auch ohne Bodenkontakt ausgeführt und viele Muskel-
gruppen angesprochen. 
  
Saturday Night Aqua  
Wann: Samstags (Start am 16.03.2019) von 20:00 Uhr bis 20:45 Uhr 
Wo:   Haslach, Bewegungsbad St. Konrad 
Trainerin: Melanie Krüger  (Studienrätin Sport /Bio; u.A. zert. Aqua 
Fitness Instructorin) 
Kosten: 
Exklusiv für Vereinsmitglieder: 8 Sessions für nur € 72 - sonst € 88 
Infos und Anmeldung unter MelsAquafit@gmx.de! 

Erfrischend - anders- gelenkschonend- freudvoll – effektiv! 
  

Abteilung Jugendfußball

B-Jugend belegt 2 ten Platz beim Hallentunier  
Die B-Jugend hat beim Hallentunier in Heimenkirch am Sonn-
tag dem 13.01. teilgenommen Es wurde in zwei fünfer Gruppen 
gespielt, hier wurden wir Gruppensieger und konnten im Halb-
finale gegen den FV Weiler mit 3:2 gewinnen . Im Finale sind wir 
denn Hausherren der SG Westallgäu 1 mit 0:2 unterlegen . Nach 
einen Intensiven und doch langem Tunier haben wir dann gegen 
halb sieben die Heimreise angetreten. Das nächste Tunier spielen 
wir in Kehlen am 17.02 19. 
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Halbfinale gegen den FV Weiler mit 3:2  gewinnen . Im Finale sind wir denn Hausherren der 
SG Westallgäu 1   mit 0:2 unterlegen   . Nach einen Intensiven und doch langem Tunier 
haben  wir dann gegen halb sieben die Heimreise angetreten. Das nächste Tunier spielen 
wir in Kehlen am 17.02 19. 

          

Abteilung Tischtennis

Amtzeller Tischtennisjugend bei Kreisjahrgangssichtung stark 
vertreten 
Am Sonntag, 27. Januar 2019, empfing die Tischtennisabteilung 
des SV Amtzell 73 Nachwuchsspieler/innen aus dem Kreis Allgäu. 
Aus der eigenen Reihe traten gleich 18 Nachwuchstalente an, deren 
Tagesziele ganz unterschiedlich waren. So galt es für die einen, sich 
für die Bezirksjahrgangssichtung im März zu qualifizieren, man-
che sollten an den Wettkampfsport herangeführt werden. Bei den 
Jungen U18 dominierte Kai Kramer bis zuletzt. Lediglich in seinem 
letzten Spiel unterlag er knapp im fünften Satz und wurde Zwei-
ter. Ebenfalls ein starkes Turnier spielte Luis Orth, der bei den Jun-
gen U11 Dritter wurde. Carina Jäger siegte bei den Mädchen U15, 
gefolgt von Teamkollegin Pia Ruther. Zelma Dallos wurde bei den 
Mädchen U14 Zweite und Greta Bernhard bei den Mädchen U13 
Dritte. Alle genannten Nachwuchsspieler haben sich damit ein 
Ticket zur Bezirksjahrgangssichtung erspielt. Malea Ernst nahm als 
jüngste und einzige Spielerin bei den Mädchen U11 teil und qua-
lifizierte sich somit ebenfalls. Auf eine „Nachrücker“-Nominierung 
darf Laurin Rief hoffen. Er belegte in seiner Altersklasse (U13) den 
vierten Rang und verpasste nur knapp die direkte Qualifikation. 
Des Weiteren nahmen Leonard Hüppeler, Lukas Barth, Raphael 
Klein, Noah Bernhart, Elian Vergara, Timo Sündermann, Lasse Hain-
lin, Moritz Bernhard, Adriano Simmet und Elian Rief teil. Allesamt 
zeigten tolle Leistungen, konnten zahlreiche Siege an der Platte 
verbuchen und wertvolle Wettkampferfahrung sammeln. 
  
Kurzberichte von den Verbandsspielen am vergangenen Wochen-
ende: 
Damen Verbandsliga: SV Amtzell I - 
DJK Sportbund Stuttgart II 6:8 
Im ersten Rückrundenspiel war lange Zeit ein Unentschieden greif-
bar. Zu Beginn siegten die beiden Amtzeller Doppel Elisabeth 
Schanzer/Corinna Widemann und Silke Bruder/Janine Hafner. Die 
ersten beiden Einzeln gingen dagegen an die Gäste. Abwech-
selnd wurde vorgelegt, bis zum 6:6 im Anschluss ausgeglichen. 
Die entscheidenen beiden letzten Einzeln gingen jedoch an die 
Stuttgarterinnen. 
  
Damen Landesklasse: SV Amtzell II - SF Urlau 8:0 
Den 2. Damen des SVA gelang ein klarer Kantersieg gegen die Gäste 
aus Urlau. Corinna Widemann, Julia Winter, Anja Hafner und Heike 
Dillschneider gaben nur wenige Sätze ab. 
  
Herren Landesliga: SF Dornstadt - SV Amtzell I 6:9 
Die Amtzeller Herren 1 wiederholten den Vorrunden-Sieg gegen 
Dornstadt im Auswärtsspiel. Das Doppel Christoph Kostgeld/Kevin 
Leuprecht kamen gegen das Spitzendoppel der Gäste nicht an und 
unterlagen in drei Sätzen. Die beiden anderen Eingangsdoppel mit 
Gregor Pudlo/Andreas Müller und Alexander Ernst/Jan Aumann 
holten aber beide Zähler. In den Einzeln ging es hin und hin. Beim 
Stand von 6:5 drehten das mittlere und hintere Paarkreuz auf und 
gewannen die restlichen vier Einzel. 
  

Herren Bezirksliga: SV Amtzell II - SSV Kau 4:6 
In den Eingangsdoppeln konnten nur Mathias Roth/Uwe Braam 
einen Erfolg verbuchen. Die ersten vier Einzel gingen auch an die 
Gäste. Durch Siege von Horst Berkmann, Uwe Braam und Thomas 
Marb holte SVA zum 4:6 auf. Die folgenden drei Einzel und damit 
der Gesamtsieg gingen aber an Kau. 
  
Herren Kreisliga A Allgäu: SV Amtzell III - TSV Bodnegg 9:2 
Horst Berkmann/Uwe Braam und Josef Dushaj/Richard Seeberger 
brachten Amtzell in Führung, während Xaver Jeni/Rudolf Eisele 
ihren Gegner gratulieren mussten. Anschließend wurde nur noch 
ein Einzel abgegeben. 
  
Jungen Bezirksklasse: SVW Weingarten - SV Amtzell 3:6 
Das Doppel Kai Kramer/Lukas Barth drehten nach ein 2:0-Satz-
rückstand das Spiel und entschieden am Ende klar für Amtzell. 
Raphael Klein/Noah Bernhart unterlagen dagegen in drei Sätzen. 
In den Einzeln siegten Kai Kramer und Raphael Klein je zweimal, 
Lukas Barth einmal. 
  
Vorschau auf die Spiele am kommenden Samstag, 02.02.: 
15:00 Uhr Herren II - TSG Ailingen II (Bezirksliga) 
18:30 Uhr Herren I - SF Schwendi (Landesliga) 
18:30 Uhr Herren III - TTF Kißlegg II (Kreisliga A Allgäu) 
auswärts spielen: 
15:30 Uhr  SpVgg Gröningen-Satteldorf - Damen I (Verbandsliga) 
schon am Freitag, 01.02. spielen: 
18:30 Uhr TG Biberach - Damen II (Landesklasse) 
20:00 Uhr SG Scheidegg II - Herren V (Kreisklasse 4er Allgäu) 

SCHÜTZENVEREIN PFÄRRICH

Rundenwettkampfergebnisse aus Runde 5 
Luftgewehr: 
SV Leupolz 2 gegen SV Pfärrich 2 1494 : 1467 Ringe 
Die Schützen der 2. Mannschaft waren in Leupolz zu Gast und 
mussten den Gastgebern den Sieg überlassen. In der Tabelle der 
Kreisliga A des Schützenkreises Wangen ist Pfärrich 2 auf Rang 4 
mit 7362 Ringen (Ø-Ringe 1472 ). 
Am Ergebnis beteiligt waren 
Lena Brauchle 373 Ringe 
Heiko Halder 366 
Steffen Stauber 364 
Matthias Wanner 364 
Total 1467 Ringe 
Michel Wiedermann 357 Ringe und Manfred Bopp 349 Ringe 
  
SV Pfärrich 3 gegen SV Giessen 3 1449 : 1433 Ringe 
Pfärrich 3 ist in dieser Runde noch ungeschlagen, so machten sie 
auch gegen die Gäste aus Giessen keine Ausnahme und schick-
ten sie mit einer Niederlage nach Hause. In der Tabelle hat sich 
die dritte Mannschaft auf Rang 6 vorgearbeitet mit 7278 Ringen 
(Ø-Ringe 1455). 
Das Ergebnis gestalteten 
Erwin Halder 364 Ringe 
Elin Stark 363 
Markus Wagner 362 
Markus Bock 360 
Total 1449 Ringe 
Franz Birk 352 Ringe, Samuel Sieber 351 Ringe und Hans Abt 347 
Ringe. 
  
SV Pfärrich 4 gegen SGi Achberg1 1416 : 1400 Ringe 
Pfärrich 4 bezwang die Gäste aus Achberg mit 16 Ringen Vor-
sprung und ist in der Tabelle Kreisliga B auf Rang 4 eingereiht mit 
7012 Ringen (Ø-Ringe 1402 ). Auch die 4. Mannschaft ist in dieser 
Runde noch ungeschlagen. 
Für das Ergebnis verantwortlich 
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Julia Stotz 374 Ringe 
Petra Stapf 363 
Anton Müller 342 
Jonas Hutschneider 337 
Total 1416 Ringe 
Alfons Diem 328 Ringe 
  
Jugendmannschaft 
SV Beuren 1 gegen SV Pfärrich 1 1093 : 1118 Ringe 
Die Pfärricher Jugendmannschaft ist seit Beginn dieser Runde auf 
dem 1. Platz zu finden. Gesamt 5644 Ringe und 1128 Ø-Ringe sind 
im Schnitt pro Schütze 376 Ringe pro Wettkampf. Das ist ein tol-
les Ergebnis. 
Da die Jugendmannschaft nur zu dritt antrat, gab es kein Streicher-
gebnis, was aber kaum spürbar war, sie gewann auch so. 
Annika Brigel 388 Ringe 
Elin Stark 386 
Jonas Hutschneider 344 
Total 1118 Ringe 
  
Senioren-Auflage 
Luftgewehr 1 928,6Ringe 
Hans Abt 311,4 Ringe 
Franz Birk 309,5 
Helga Nesensohn 307,7 
Rosi Forstenhäusler 302,7R und Theo Taube 298,8 Ringe 
  
Luftgewehr 2 901,5 Ringe 
Richard Brunner 303,1 Ringe 
Margarethe Zettler 300,6 
Friedrich Birk 297,8 
Aloisia Birk 271,3 R und Christine Bernhart 269 Ringe 
  
Luftpistole 892,5 Ringe 
Anton Müller 303,2 Ringe 
Albert Müller 295,6 
Hermann Nesensohn 293,7 
Karl Füssinger 292,2 R und Jakob Forstenhäusler 283,7 R 
In der LG Tabelle liegt LG 1 auf Rang 9 mit 4589,8 Ringen (917,96 
Ø-Ringe) und LG2 auf Rang 15 mit 4461,5 Ringe (892,3 Ø-Ringe). 
In der Lupi-Tabelle ist Pfärrich auf Rang 3 mit 4458,4 Ringe (891,68 
Ø-Ringe) 
  
Am Dienstag den 5.2. ist die Preisverteilung vom Winterschies-
sen ab 20 Uhr im Schützenhaus Pfärrich. 

BÜRGERWEHR AMTZELL

Mit 7 Punkten Vorsprung gewinnt Bernhard Raufeisen das 
38igste  66-er Turniers der Bürgerwehr Amtzell. 
Hanne Stauber konnte den zweiten Platz vom letzten Jahr wie-
der erfolgreich verteidigen, ebenso den Platz 3 von Kölbl Herbert. 
Das diesjährige Turnier wurde wiederum an 5 Spielabenden aus-
getragen, an denen sich 28 aktive und passive Mitglieder – der 
Wehr einen spannenden Kampf um Punkte, Preise und Gutscheine 
lieferten. 
Den 1. Spielabend in der „Gerbe“ gewann  Bernhard Raufeisen 
beim 2. Abend in „Pfärrich“ Robert Zettler und am 3 . Abend im 
„Büchel“  siegte Jochen Fischer, den 4. Abend in „Pfärrich“ kam zum 
ersten Mal dabei David Delle als Sieger nach Hause den 5. Abend 
entschied im „Büchel“ Anton Feiner für sich. Den alten Wander-
pokal wurde durch ein Bürgerwehrmännlein aus Ton geändert, 
der zukünftig von Sieger zu Sieger wandert, er wurde von Chris-
tian Schmid gestiftet. 
Auszug aus der Siegerliste: 
1. Sieger und Gewinner des 38igsten 66-er Turnier. 
Bernhard Raufeisen (229 Punkte/111 gewonnene Spiele), 2. Hanne 
Stauber (222/106), 3. Herbert Kölbl  (221/107), 4. Stefan Münst 

(218/102),  5. Florian Münst (208/101), 6. Robert Zettler (207/107), 
7. Thomas Münst (203/102), 8 Jürgen Zimmerer (203/102), 9. Chris-
tian Schmid (201/96) und 10. Siegfried Kiebele (199/98). 
Alle Ergebnisse und auch die Ergebnisse aller bisherigen Turniere 
sind unter der Bürgerwehr-Homepage www.buergerwehr-amt-
zell.de nachzulesen. 
Bei der abschließenden Siegesfeier im Büchel, bedankten sich die 
Organisatoren, Eugen und Hanne Stauber, bei allen Spielern für 
die rege Teilnahme am Turnier. Noch lange nach der Verteilung 
der Sachpreise – herzlichen Dank an alle Spender  – wurde dar-
über gefachsimpelt, wer wann in welchem Spiel gegen wen auch 
immer die entscheidenden Punkte gewonnen bzw. verloren hatte. 
Schlussendlich waren sich alle einig: 
Auf geht`s beim nächsten 39. Turnier  und wie immer gilt das 
Motto „und vierzge mached aus“. 

MUSIKKAPELLE AMTZELL

Am königlichen Hofe - vom Hofnarr bis zur Zofe! 
Unter diesem Motto laden wir herzlich zu unseren Musikbällen 
am Fasnetswochenende Samstag 02. und Sonntag 03. März ein! 
Wir sind schon mitten in den Vorbereitungen, proben Musikstü-
cke, überlegen uns Sportler- und Blödelnummern, trainieren einen 
Tanz, schreiben die Ansage und vieles mehr. Unsere Bands sind für 
beide Tage schon gebucht und wir sind uns sicher, hier zwei High-
lights präsentieren zu dürfen. Wir freuen uns, dass am Samstag die 
Band „Hindervier“ in Amtzell spielt, die wir selbst bei einem unse-
rer letzten Musik-Ausflüge nach Südtirol kennengelernt haben. 
Wir hatten damals so viel Spaß und einen genialen Abend und 
hoffen, dass wir das mit euch und „Hindervier“ in Amtzell dann 
erneut erleben. Am Sonntag setzen wir in diesem Jahr auf eine 
regionale, ja sogar eine Amtzeller Band: „Amigos“. Wer sich dahin-
ter verbirgt und worauf ihr euch freuen dürft, verraten wir in den 
kommenden Wochen. 
Unsere Bälle sind auch immer Gelegenheit, die lustigsten Gescheh-
nisse des vergangenen Jahres der Öffentlichkeit darzubieten und 
vielen Menschen damit ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. Ihr habt 
noch eine solche Geschichte? Dann würden wir uns sehr über eine 
Nachricht von euch an „christina-milz@web.de“ freuen.  
Alle wichtigen Infos zu Vorverkauf, Verkleidungsvorschlägen, Öff-
nungszeiten, Preisen, gebotenem Programm und vielem mehr 
teilen wir euch in den nächsten Wochen im Gemeindeblatt und 
auf unserer Homepage mit. So bleibt ihr immer auf dem aktuel-
len Stand und verpasst nichts! Wir werden euch mit den schöns-
ten Bildern von unserem letzten Musikball die Wartezeit ein wenig 
„versüßen“ und hoffentlich die ein oder andere schöne Erinne-
rung hervorrufen! 
  
„Hört ihr Leut‘ und lasst euch sagen:  
auf den Musikball könnt ihr euch wagen! 
Ob als König, Ritter, Hofnarr, Zofe, 
seid willkommen am königlichen Hofe!“ 
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LANDFRAUEN

!!! aufgepasst !!! 
Herzliche Einladung zur LandFrauen-Fasnet unter dem Motto: 
„Schön – Schöner – LandFrauen“  am Sa., 09.02.2019 um 14:00 
Uhr in der Turn- u. Festhalle Neuravensburg 
Hallenöffnung: 13:30 Uhr Eintritt: 4,00 € 
Treffpunkt an der Turn- u. Festhalle Amtzell für Fahrgemein-
schaften  
Abfahrt ist um 13:15 Uhr!!! 
  
Am 09. Februar ist es wieder so weit, da treffen sich die „Schö-
nen“  zur Fasnetszeit. 
Kaffee, Kuchen, Wurstsalat; auch Witze halten wir parat. 
Zum Tanzen laden wir ein, unsre Musik spielt zum Gläschen Wein. 
Wir freuen uns auf viele Gäste, in der Turnhalle zum LandFrau-
en-Feschtle. 
Die LandFrauen Neuravensburg freuen sich über viele Mäschkerle 

LANDJUGEND AMTZELL

Einladung zur Generalversammlung 2019 
Zur ordentlichen Generalversammlung am 06.02.2019 um 19:30 
Uhr im Kleber in Haslach laden wir Euch recht herzlich ein. 
Unsere Tagesordnungspunkte an diesem Abend: 
1. Begrüßung durch den Vorstand 
2. Grußwort der Gäste 
3. Bericht des Schriftführers 
4. Bericht des Kassiers 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Wort der Gäste 
7. Entlastungen 
8. Wahl des Vorstandes und Nachwahlen 
9. Wünsche und Anträge 
10. Verschiedenes 
Wünsche und Anträge müssen bis spätestens 31.01.2019 schrift-
lich oder mündlich beim Vorstand eingereicht werden. 
Wir bitten um zahlreiches und pünktliches Erscheinen!! 
Freundliche Grüße 
Das Landjugend-Team 
 
Programm der Landjugend Amtzell für Februar 
Die Landjugend Amtzell hat für den Monat Februar folgendes 
Programm: 
13.02. 20 Uhr „Spieleabend“ 
20.02. 20 Uhr „Bowling“ 
27.02. 19 Uhr „Alle gehen weg“ 
Treffpunkt ist immer im Landjugendheim hinter dem Amtzeller 
Schloss. Wir freuen 
uns auch immer über neue Gesichter! 
Eure Landjugend Amtzell 

FREIWILLIGE FEUERWEHR AMTZELL

Einladung zur CDU Neujahrsfeier 
Die Amtzeller CDU lädt alle Mitglieder mit ihren Partner/innen zur 
traditionellen Neujahrsfeier ein. 
Termin: Samstag, 02. Februar 2019 um 19:30 Uhr 
Ort: Altes Schloss Amtzell, Syrgensteinsaal 
Neben einem gemeinsamen Essen und Grußworten wird es mit 
dem musikalischen Quartett „Pflegestufe Null“ auch wieder eine 
kulturelle Einlage geben. 

Wir wünschen allen Mitgliedern und Ihren Familen auf diesem 
Weg alles Gute sowie ein gesundes und glückliches neues Jahr! 
Ihre Amtzeller CDU Vorstandschaft 
 
Feuerwehrprobe 
Achtung Feuerwehr!! 
Gesamtprobe am Montag 04.02. um 20.00 Uhr. 
Um vollzähliges und pünktliches Erscheinen wird gebeten. 
Der Kommandant 

FÜREINANDER MITEINANDER
 IN AMTZELL E.V.

AKTIVE SENIOREN

Winterwanderung 
Die Aktiven Seniorenladen zu einer Winterwanderung ein. 
Termin: Donnerstag, 14. Februar 2019. 
Abfahrt: 13.00Uhram Parkplatz Turnhalle 
Das Wanderziel wird je nach Schneelage kurzfristig bestimmt. 
Wanderzeit etwa 2 -2,5 Std. 
Zum Schluss der Wanderung ist eine Einkehr vorgesehen. 
Wir bilden Fahrgemeinschaften, deshalb bitte um Anmeldung 
 bis 10. Febr. 2019. an S. Hagg Tel.:  6854 
Wanderlustige sind wie immer herzlich willkommen. 

NV SCHLOSSGOISCHTER

Lasst Euch überraschen! 
Samstag 02.02.2019 
Überraschungsfahrt 
Treffpunkt: 12.00 Uhr am Vereinsraum 
Unser gesamter Umzugsplan ist auch unter: www.schlossgoisch-
ter.de zu finden 
Knocha krachet - Goischter lachet! 
  

NARRENZUNFT  
AMTZELLER RAMSEWEIBLE

Nächstes Fasnets-Wochenende 
Folgende Fasnetsveranstaltungen stehen dieses Wochenende auf 
dem Programm: 
Freitag, 01.02. Interner Ball 
Beginn: 20.00 Uhr im Narrenstüble 
Motto: Bad Taste 
Samstag, 02.02. Kinderumzug in Friedrichshafen 
Beginn: 14.00 Uhr, Lauf-Nr. 4 
Kindertanzgruppen-Auftritt nach dem Umzug im Hauptzelt 
Sonntag, 03.02. ANR-Ringtreffen in Friedrichshafen 
Abfahrt um 11.30 Uhr mit dem Bus, 
Beginn: 12:30 Uhr, Lauf-Nr. 82 – Block 7 
www.ramseweible.de 
Ramseweible - Grantigs Weible 

BEGEGNUNGSSTÄTTE AMTZELL

Programm der Begegnungsstätte Amtzell - Februar 2019 
Offenes Jedermann-Singen im Schloss 
Gemeinsames Singen macht gute Laune und sehr viel Spaß. Des-
halb bieten wir ein offenes Singen für Jedermann an. An diesem 
Abend zählt einzig und allein Ihre Freude am Singen, egal wie musi-
kalisch, wie jung oder alt Sie sind. Fühlen Sie sich angesprochen 
und trauen Sie sich, es ist nur Ihre Begeisterung am gemeinsamen 
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Singen ausschlaggebend. In lockerer Atmosphäre treffen wir uns 
einmal im Monat und singen gemeinsam eine bunte Mischung 
aus bekannten deutschen Liedern und internationalen Hits von 
damals bis heute. 
Termine: Immer der erste Montag im 
 Monat.04.02.2019, 19.30 
Ort: Schloss Amtzell, Raum der Begegnungsstätte 
Leitung: Elli Müller-Deutschle 
Organisation: Anita Hermann-Ruess und Elli Ott 
Gebühr: 5,00 € je Abend 
Anmeldung:  anita@hermann-ruess.de (Bitte nur kurze Mail 

dass Sie kommen, damit wir gut planen können) 
  
Offene GFK-Übungsgruppe 
Die fortlaufende Übungsgruppe zur Gewaltfreien Kommunika-
tion von Marshall Rosenberg ist ein Angebot für Menschen mit 
GFK-Grundlagenkenntnissen zum Üben und Vertiefen der inneren 
Haltung und der Umsetzung der vier Schritte im Alltag. 
In einem geschützten Rahmen werden anhand eigener Fallbei-
spiele u.a. empathisches Zuhören, aufrichtige Selbstmitteilung 
sowie schwierige Dialoge auf Augenhöhe erprobt und gegensei-
tige achtsame Unterstützung praktiziert. 
Geschichten zum „Remembering“, Rollenspiele (auch mit Wolfs- 
und Giraffenhandpuppen), Austausch + spielerische Elemente 
geben dem Abend einen guten Rahmen mit Leichtigkeit und Tiefe. 
Newcomer mögen sich bitte vorab zum Schnuppern anmelden! 
Termine: 04.02.2019 von 18:30 bis 20:30 Uhr 
Ort: Begegnungsstätte, Schloss Amtzell 
Leitung: Christine Schmidt 
Gebühr: 12,00 €/Abend 
Anmeldung: Christine Schmidt, Tel.: 07528 – 9279348 
Email: c.schmidt@zwischen-menschliches.de 
  
Babys Erste Beikost 
Haben Sie schon mal daran gedacht, die ersten, festen Mahlzeiten 
für ihr Baby selbst zuzubereiten? 
In diesem Kurs stelle ich Ihnen unter anderem eine gesunde und 
vollwertige Ernährung für ihr Kind, sowie die ersten Schritte zur 
Beikost vor. 
Gemeinsam kochen wir geeignete Rezepte, die Sie anschließend 
von mir erhalten. Ich arbeite sehr praxisbezogen und versuche auf 
alle Fragen und Wünsche der Einzelnen einzugehen. 
Gerne möchte ich Ihnen auch Tipps zur Vorratshaltung und Nähr-
stoffschonung bei der Beikost geben. 
Dieser Kurs richtet sich an alle Eltern, die Wert auf selbst-gemachte 
gesunde Beikost legen. 
Termin: Dienstag, 05.02.2019 und 12.02.2019 
 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr 
Ort: Begegnungsstätte, Schloss Amtzell 
Leitung: Christine Speidler, Hausw.Leiterin, 
 Fachberaterin für Naturkost 
Gebühr: 15,00 € 
Anmeldung: Sandra Gambach 07520/967989 
E-Mail: willi-gambach@mailbox.org 
  
Tanztag 
An einem Samstag werden wir Tänze aus verschiedenen Ländern 
und Kulturkreisen kennenlernen. 
Niemand braucht dafür Vorkenntnisse oder eine/n Partner/in mit-
bringen - Freude an der Musik und an der Bewegung genügt. 
Alle bringen bitte eine Speise mit (süß oder salzig) – wir bauen im 
Raum der Begegnungsstätte daraus ein Buffet auf und verpflegen 
uns dort in den Pausen. Jede/r bringt Getränke für sich selber mit. 
Geschirr und Kaffee ist vorhanden. 
Im Anschluss an den Kurs besteht die Möglichkeit zusammen in 
einem Restaurant in oder um Amtzell zu essen. Bitte bei der Anmel-
dung angeben, ob die Teilnahme mit oder ohne Abendessen ist. 
Wir reservieren dann einen Tisch. 

Anmeldung ist möglich ab den 21.01. – 04.02.2019 
Ort: Syrgensteinsaal, Schloss Amtzell 
Datum: Samstag, 16.02.2019, 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Leitung: Wolfgang Schnell Tanzleiter DBT 
Gebühr: 15,00 € 
Anmeldung: Anja Klein 07520/923610 
E-Mail: anja.klein@boden-und-grundwasser.de, 
  
Bitte beachten:  Die Anmeldung wird erst mit einer Überweisung 
von 15,00 € auf das Konto der Begegnungsstätte bindend. 
IBAN DE 90 6505 0110 0000 2285 45. 
Bank KSK Ravensburg 
Kontoinh. Angelika Brosig 
  
Kreativer Nähtreff 
Wer gerne aus Altem Neues zaubert und sich einfache Nähpro-
jekte zutraut, kann montags kreativ sein. 
Ufo´s d.h. unfertige Teile, Flickwäsche, Kissen, Deko jeglicher Art 
können wir gemeinsam nähen und uns gegenseitig inspirieren. 
Gegen eine Gebühr von 5 € könnt ihr auch gern auf meiner Over-
lookmaschine und Nähmaschine schöne Zierstiche und Nähte 
machen. 
Übrigens könnte ich auch z.B. eure Kissen vorher besticken und 
ihr dann fertignähen oder ihr wollt ein T-Shirt bedrucken mit Plot-
terfolie...Ich habe vielseitige Möglichkeiten mit eurer Kreativität 
zu spielen! 
  
Über eine Anmeldung würde ich mich freuen um besser vorbe-
reitet zu sein. 
Termin: montags 11.02.2019 
 19.00 Uhr 
Ort: Begegnungsstätte Schloss Amtzell 
Leitung: Christine Schuler 
 Tel. 07520/923541  Handy 015122102920 
E-Mail: herzraum-cs@t-online.de 

VDK SOZIALVERBAND

Viele VdK-Online-Seminare im Frühjahr 2019 
Der Sozialverband VdK bietet wieder kostenlose Online-Seminare 
an. Interessierte können schon am 22. Januar 2019, 11 Uhr, an 
einem sogenannten Webinar zur Erwerbsminderungsrente und 
am 23. Januar, 10 Uhr, zur Thematik Patientenverfügung, Vorsor-
gevollmacht, Betreuungsverfügung teilnehmen – zudem am 12. 
Februar, 11 Uhr, zu den innerbetrieblichen Rechten der Schwer-
behindertenvertretung, am 27. Februar, 10 Uhr, zu den Indivi-
duellen Gesundheitsleistungen (IGeL), am 12. März, 11 Uhr, zum 
Behinderungs-Feststellungsverfahren, am 27. März, 10 Uhr, zu den 
Patientenrechten und am 9. April, 11 Uhr, zum besonderen Kündi-
gungsschutz für Schwerbehinderte. Benötigt wird nur ein internet-
fähiger PC oder ein Laptop. Weitere Informationen unter www.vdk.
de/bawue-marketing. Dort geht‘s auch zur Anmeldung. 
  
Viele Gedenktage zu Gesundheits- oder Sozi-
althemen 
Auch im Jahr 2019 gibt es wieder viele Gedenktage zu medizini-
schen oder sozialen Themen. Sie gehen oft mit Veranstaltungen, 
Aktionen oder Veröffentlichungen einher. So gibt es beispielsweise 
am 20. Februar den Welttag der Sozialen Gerechtigkeit, am 8. März 
den Internationalen Frauentag, am 21. März den Welt-Down-Syn-
drom-Tag, am 11. April den Welt-Parkinson-Tag, am 5. Mai den 
Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung, am 12. Mai den Internationalen Tag der Pflege, am 
1. Juni den Welt-Organspende-Tag, am 21. September den Inter-
nationalen Alzheimer-Tag, am 29. September den Internationalen 
Tag der Gehörlosen, am 1. Oktober den Internationalen Tag der 
älteren Menschen, am 12. Oktober den Welt-Rheuma-Tag, am 20. 
Oktober den Welt-Osteoporose-Tag, am 14. November den Weltdi-
abetestag, am 3. Dezember den Internationalen Tag der Menschen 
mit Behinderung oder auch am 5. Dezember den Internationalen 
Tag des Ehrenamts. 
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INFORMATION

Strickfreunde 
Am Mittwoch, den 06. Februar 2019 findet um 19.30 Uhr im 
Alten Schloss, im Nebenraum der Teeküche wieder unser Treffen 
für Strickbegeisterte statt. Socken stricken, neue Ferse, Pulli – klein 
oder groß, Erfahrungsaustausch, vieles andere mehr. Bringt ein-
fach euer Strickzeug mit. 
Info Marianne Berthele, Tel. 07520 / 9145391 
 
Wangener Urlaubsmagazin erscheint in neuem 
Design 
Das druckfrische Urlaubsmagazin mit Gastgeberverzeichnis trägt 
den Titel „Heimaturlaub in Wangen“ und soll Lust auf Urlaub 
machen. 
Das bisherige Layout wurde durch Sara Bilgram und Michael Fel-
der überarbeitet, optimiert und modernisiert. Die klare, zeitgemäße 
und übersichtliche Gestaltung wirkt ansprechend und emotio-
nale und großformatige Bilder machen Lust darauf, Wangen ken-
nenzulernen. 
Auf 80 Seiten zeigt sich Wangen mit seinen Besonderheiten, 
Veranstaltungshighlights, Urlaubsthemen und Ausflugstipps. 
Einhundertfünfzehn Übernachtungsbetriebe vom Hotel, über Feri-
enwohnungen, Bauernhöfe bis hin zu den Ferienzimmern und 
dem Wohnmobilstellplatz sind im Gastgeberverzeichnis abgebil-
det, genauso wie die Gastronomiebetriebe. 
Das Titelbild stammt vom Neuravensburger Fotografen Joachim 
Dempe. 
Das Urlaubsmagazin ist im Gästeamt – Tourist Information Wan-
gen kostenlos erhältlich. Gerne kann die Broschüre auch telefo-
nisch unter 07522 74211 oder per E-Mail an tourist@wangen.de 
angefordert werden. Auf der Internetseite unter www.wangen.de 
steht zudem eine digitale Version zum Download zur Verfügung.  
 
Rentenpakt rechtzeitig umgesetzt: Mütterrente 
kommt automatisch aufs Konto 
Zum 1. Januar 2019 trat der Rentenpakt in Kraft, der unter ande-
rem Verbesserungen bei der Mütterrente beinhaltet. Zu den Aus-
wirkungen auf die Rentenhöhe und wann die Mütter mit den 
Nachzahlungen rechnen können, darüber informiert die Deutsche 
Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg. 
Sie hat umgehend alle Berechnungsprogramme angepasst, so dass 
Personen mit einem Rentenbeginn ab Januar 2019 ihre Bescheide 
inklusive der neuen Mütterrente erhalten. Darüber hinaus müs-
sen bei der DRV Baden-Württemberg rund 547.000 Bestandsren-
ten neu berechnet und mit einem Zuschlag versehen werden. Bis 
Mitte 2019 wird dann rückwirkend eine Einmalzahlung für die Zeit 
ab Januar 2019 überwiesen und die zukünftige Rentenzahlung 
entsprechend erhöht. 
Was versteht man unter »Mütterrente« und welche Verbesse-
rungen sind damit verbunden? 
Mit dem Begriff Mütterrente ist eine bessere Anerkennung von 
Erziehungszeiten für Kinder gemeint, die vor 1992 geboren wur-
den. Für sie wurden bis zum 30. Juni 2014 maximal ein Jahr Kin-
dererziehungszeit berücksichtigt. Zum 1. Juli 2014 wurde durch 
die Mütterrente I ein zweites Jahr Kindererziehungszeit dem Ren-
tenkonto gutgeschrieben. Durch die jetzt verabschiedete soge-
nannte Mütterrente II kommt ein weiteres halbes Jahr hinzu, so 
dass insgesamt pro Kind bis zu zweieinhalb Jahre Kindererzie-
hungszeit möglich sind 
Wer bekommt die neue Mütterrente?  
Die Mütterrente II erhalten Mütter oder Väter, wenn sie ein Kind 
erzogen haben, das vor 1992 geboren ist. Durch dieses weitere 
halbe Jahr Kindererziehungszeit erhöht sich der monatliche Ren-
tenanspruch um bis zu 16,02 Euro in den alten Bundesländern, in 
den neuen Bundesländern um bis zu 15,35 Euro. 
Muss man die Mütterrente beantragen? 
Nur Mütter und Väter, bei denen die Erziehung des Kindes erst nach 

dem 12. beziehungsweise 24. Kalendermonat nach dem Monat der 
Geburt begann (beispielsweise Adoptiv- und Pflegeeltern oder aus 
dem Ausland zugezogene), müssen bei ihrem zuständigen Ren-
tenversicherungsträger formlos einen Antrag auf die Mütterrente 
stellen. Alle anderen, die 2019 neu in Rente gehen, erhalten die 
Mütterrente von der ersten Rentenzahlung an. Auch die bundes-
weit rund 9,7 Millionen Mütter und Väter, die bereits in Rente sind, 
werden bis Mitte 2019 die Nachzahlungen der Mütterrente für die 
Zeit ab Januar 2019 ebenfalls automatisch auf ihrem Konto haben. 
Woran erkenne ich die Nachzahlung auf meinem Konto? 
Auf den Kontoauszügen der Rentnerinnen und Rentner wird im 
Verwendungszweck der Hinweis »RV-Einmalig Muetterrente« aus-
gewiesen. 
Was ist mit den Müttern, die bisher keine Rente beziehen, weil 
sie nie in die Rentenkasse einbezahlt haben? Müssen die einen 
Antrag stellen und falls ja, bis wann und wo?  
Wer beispielsweise zwei Kinder erzogen hat, die vor 1992 geboren 
wurden, bekam durch die Mütterrente I im Jahr 2014 vier Jahre in 
seinem Rentenkonto gutgeschrieben. Um aber einen Rentenan-
spruch zu erwerben, benötigt man fünf Beitragsjahre in seinem 
Rentenkonto. Mütter mit zwei Kindern, die 2014 keine freiwilligen 
Beiträge nachgezahlt haben, um einen eigenen Rentenanspruch 
zu erwerben, können nun durch die Mütterrente II eine Regelal-
tersrente erhalten, sobald sie die Regelaltersgrenze erreicht haben. 
Dafür ist ein Antrag notwendig. Um die Rente rückwirkend ab dem 
1. Januar 2019 zu erhalten, muss man aber den Rentenantrag bis 
zum 30. April bei einem Rentenversicherungsträger oder der Orts-
behörde stellen. 
Weitere Auskünfte zu den Themen Prävention, Rehabilitation, 
Altersvorsorge und Rente gibt es bei der Deutschen Renten-
versicherung Baden-Württemberg in den Regionalzentren und 
Außenstellen sowie bei den ehrenamtlich tätigen Versichertenbe-
raterinnen und -beratern im ganzen Land, über das kostenlose Ser-
vicetelefon unter 0800 100048024 sowie im Internet unter www.
deutsche-rentenversicherung-bw.de. 
 
Landkreis Ravensburg erhält Förderung für 
„Lernfabrik 4.0“ in Leutkirch 
Im Rahmen der Strategie digital@bw erhält der Landkreis Ravens-
burg eine Förderung des Landes Baden-Württemberg für die Ein-
richtung einer „Lernfabrik 4.0“ an der Geschwister-Scholl-Schule 
(GSS) in Leutkirch. Andreas Ebenhoch, Leiter des Amtes für Kreis-
schulen im Kreis Ravensburg, und Rainer Heilig, Projektleiter an der 
GSS Leutkirch, nahmen die Bewilligung in Höhe von rund 143.000 
Euro am Mittwoch im Rahmen eines Festaktes im Stuttgarter Neuen 
Schloss von Michael Kleiner, Ministerialdirektor im baden-württem-
bergischen Wirtschaftsministerium, entgegen. 
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg hat sich zum Ziel gesetzt, die Digitalisierung 
in der Wirtschaft für Nachwuchskräfte und Beschäftige verständ-
lich und greifbar zu machen. „Durch die Förderzusage für unsere 
Lernfabrik 4.0 können wir unseren Schülerinnen und Schülern ein 
modernes und innovatives Lernkonzept an der Berufsschule, der 
Berufsfachschule und am Technischen Gymnasium bieten“, so der 
Schulleiter der GSS, Heinz Brünz. „So integrieren wir die zukünftigen 
Anforderungen der Wirtschaft schon heute in den schulischen All-
tag.“ Gleichzeitig soll die Lernfabrik auch der regionalen Wirtschaft 
dienen, indem sie Einblick gibt in typische digital unterstützte Pro-
zesse, Systeme und Geräte. Entscheider aus kleinen und mittleren 
Unternehmen erhalten auf diesem Wege Anregungen für eigene 
Wege zur Digitalisierung und zur Gestaltung der entsprechenden 
Unternehmensprozesse. Ein wichtiges Kriterium für den Erhalt der 
Landesförderung war daher auch die Beteiligung der Wirtschaft 
an den Investitionskosten. 
„Es ist eine großartige Rückmeldung an alle Beteiligten, dass das 
erarbeitete Projekt- und Umsetzungskonzept die Auswahljury 
überzeugen konnte“, freut sich auch Ebenhoch, der die Maßnahme 
seitens des Landratsamtes federführend betreut. Wenn die not-
wendigen Umbaumaßnahmen sowie die Lieferung und der Auf-
bau entsprechend der Zielplanung gelingt, wird die Lernfabrik 4.0 
an der GSS Leutkirch noch Ende 2019 in Betrieb gehen. Deren Auf-
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bau kostet insgesamt rund 350.000 Euro. Neben dem Landkreis 
Ravensburg (165.950 Euro) und dem Land Baden-Württemberg 
(143.050 Euro) beteiligen sich auch diverse Bildungspartner aus 
der Wirtschaft (elobau Stiftung Leutkirch, 3S-Smart Software Solu-
tions Kempten, myonic GmbH Leutkirch, Maschinenbau Kolb Isny 
und ATE Antriebstechnik Leutkirch) mit einem Anteil von 41.000 
Euro an der Finanzierung. 
 
Pflichten von Arbeitgebern 
gegenüber Behinderten 
Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen sind gesetz-
lich verpflichtet, auf mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze 
schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Zur Prüfung der 
Beschäftigungspflicht im Kalenderjahr 2018 müssen die beschäf-
tigungspflichtigen Arbeitgeber bis spätestens 31. März 2019 
der Agentur für Arbeit ihre Beschäftigungsdaten anzeigen. Am 
schnellsten geht dies elektronisch. Darüber informiert die Bun-
desagentur für Arbeit. 
Arbeitgeber, die der Beschäftigungspflicht von Menschen mit 
Schwerbehinderung nicht nachkommen, müssen eine Ausgleich-
sabgabe zahlen. Diese Abgabe wird nicht pauschal erhoben, son-
dern ist gestaffelt. 
Beschäftigungsquote Höhe der Abgabe je für private Arbeitge-
ber Monat und unbesetztem Arbeitsplatz 3 Prozent bis unter 5 
Prozent 125,- Euro 2 Prozent bis unter 3 Prozent 220,- Euro unter 
2 Prozent 320,- Euro 
Die Mittel der Ausgleichsabgabe werden zur Förderung der Teil-
habe von Menschen mit Schwerbehinderung verwendet. Darunter 
zählt etwa die Einrichtung eines Arbeitsplatzes oder die Förderung 
eines schwerbehinderten Menschen mit einem Eingliederungszu-
schuss. Regelungen für kleinere Betriebe 
Eine Besonderheit gilt für Unternehmen mit weniger als 40 
Arbeitsplätzen. Diese müssen einen schwerbehinderten Men-
schen beschäftigen. Sie zahlen je Monat 125 Euro, wenn sie die-
sen Pflichtplatz nicht besetzen. Unternehmen mit weniger als 60 
Arbeitsplätzen im Jahresdurchschnitt müssen zwei Pflichtplätze 
besetzen. Sie zahlen 125 Euro, wenn sie weniger als diese beiden 
Pflichtplätze besetzen, und 220 Euro, wenn weniger als ein Pflicht-
platz besetzt ist. 
Telefon: +49 751 805 118 
www.arbeitsagentur.de 
Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg • Pressestelle 
Schützenstraße 69, 88212 Ravensburg 
2 Kostenlose Software Die Ausgleichsabgabe wird auf der Grund-
lage der jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote ermittelt. 
Um die Ausgleichsabgabe zu berechnen und die entsprechende 
Anzeige zu erstellen, können Unternehmen und Arbeitge-ber die 
kostenfreie Software IW-Elan nutzen. Die Meldung kann auf elek-
tro-nischem Wege schnell und unbürokratisch vorgenommen 
werden. Frist ohne Verlängerung Die Agenturen für Arbeit über-
prüfen die Beschäftigungspflicht. Die Daten für das vorangegan-
gene Kalenderjahr müssen vom Arbeitgeber einmal jährlich bis 
zum 31. März übermittelt werden. Bis zu diesem Termin muss 
auch die Ausgleichsabgabe an das Integrationsamt überwiesen 
werden. Diese Frist kann nicht verlängert werden. Fragen zum 
Anzeigeverfahren werden von Montag bis Freitag zwischen 09:30 
Uhr und 11:30 Uhr unter der Telefonnummer 07161-9770 333 für 
Ar-beitgeber aus dem Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz-Ra-
vensburg be-antwortet. 
 
Warum nicht ?  -  Werden Sie Gastfamilie! 
Wir, das Team des Betreuten Wohnen in Familien der Arkade e.V. 
suchen Familien, Lebensgemeinschaften und Einzelpersonen, die 
bereit sind einen seelisch behinderten Menschen bei sich aufzu-
nehmen. 
Viele unserer inzwischen 80 Gastfamilien erleben die Betreuung 
ihres „Bewohners“ als bereichernde Erfahrung und zufriedenstel-
lende Tätigkeit, unter anderem auch aufgrund der zeitlichen Fle-
xibilität und der Möglichkeit Familie, Kinder und Arbeit gut zu 
vereinbaren. 

Die Gastfamilien werden fachlich begleitet und haben in uns einen 
zuverlässigen Ansprechpartner. Für die Betreuung erhalten sie ein 
monatliches Entgelt. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 
Arkade e.V., BWF Betreutes Wohnen in Familien 
Eisenbahnstr. 30/1, 88212 Ravensburg 
Tel.: 0751 3665580 E-Mail: info@arkade-bwf.de 
Homepage: www.arkade-ev.de 
 
Informationsabende zum Thema Flächen- und 
Tierkontrollen 
Das Landwirtschaftsamt bietet insgesamt drei Veranstaltungen im 
Februar und März zum Thema „Betriebskontrollen und Maßnahmen 
zur Vorbereitung auf diese Überprüfungen“ an. Diese finden statt 
am Mittwoch, den 13. Februar im Gasthaus „Silberdistel“ in Christa-
zhofen, am Donnerstag, den 21. Februar im Gasthaus „Bräuhaus“ 
in Zußdorf sowie am Montag, den 11. März im Gasthaus „Post“ in 
Wolfegg. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Die Teilnahme ist kosten-
frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Betriebskontrollen finden aus vielerlei Gründen statt. So ist bei-
spielsweise zwischen InVeKoS-, Cross Compliance-, Tierkenn-
zeichnungs- und Fachrechtskontrollen zu unterscheiden. Auch 
die aktuellen Änderungen im Düngerecht sind für die Kontrollen 
wichtig. Neben Informationen zu den jeweiligen Prüfungen erhal-
ten die Teilnehmer Hinweise von erfahrenen Kontrolleuren, wie sie 
ihren Betrieb möglichst kontrollsicher gestalten können 
 
Das Landwirtschaftsamt informiert: Fortbil-
dungsveranstaltung zum Pflanzenschutz am 14. 
Februar in Vogt 
Für sogenannte Altsachkundige im Pflanzenschutz beginnt dieses 
Jahr der aktuelle Fortbildungszeitraum (01.01.2019 – 31.12.2021), 
innerhalb dessen eine vierstündige Fortbildung besucht werden 
muss. In diesem Rahmen bietet das Landwirtschaftsamt eine Schu-
lung am Donnerstag, den 14. Februar, von 10 bis 15 Uhr im Gast-
hof Paradies in Vogt an. Für die Teilnahmebescheinigung muss ein 
gültiger Personalausweis mitgebracht werden. Anmeldungen bis 
zum 8. Februar unter Telefon 0751/85-6010 oder per E-Mail an la@
landkreis-ravensburg.de. 
 
aha bietet Babysitterkurs an 
Das aha – Tipps & Infos für junge Leute bietet in Kooperation mit 
dem Kinderschutzbund Ravensburg und dem Familientreff der 
Caritas am 09. und 10. Februar 2019 von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
einen Babysitterkurs an. Der Kurs findet in den Räumen des Fami-
lientreffs im Caritas Zentrum Oberschwaben in Ravensburg statt. 
Er beinhaltet im Wesentlichen alles, was die Babysitter über diese 
Aufgabe wissen müssen – von Säuglingspflege, Spielen für ver-
schiedene Altersgruppen über entwicklungspsychologische 
Aspekte bis hin zum Umgang mit schwierigen Situationen, recht-
lichen Aspekten und vielem mehr. 
Jeder Teilnehmer erhält umfangreiche Kursunterlagen und nach 
erfolgreicher Teilnahme ein Zertifikat. Die Kosten betragen 25 €. 
Anmeldungen sind möglich bis 06.02.2019 im aha- Tipps & Infos 
für junge Leute, Marienplatz 12, Tel: 0751/829 829 oder info@
aha-ravensburg.de. 
aha – Tipps & Infos für junge Leute 
Marienplatz 12, 88212 Ravensburg 
Tel.: 0751 829829 
Internet: www.aha-ravensburg.de  
email: info@aha-ravensburg.de 
Öffnungszeiten: Di – Fr von 13 – 18 Uhr 
 
Realschule Wangen stellt sich Grundschülern 
und Eltern vor 
Die Johann-Andreas-Rauch-Realschule lädt am Freitag, 22. Februar 
2019 um 16.00 Uhr alle Schülerinnen und Schüler der 4. Grund-
schulklassen und deren Eltern zur Vorstellung der Schule herz-
lich ein. 
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Die Grundschüler werden von Schülerlotsen an verschiedene Stati-
onen geführt, wo sie Einblicke in die Arbeitsformen der Realschule 
gewinnen. Sie lernen hierbei nicht nur das Gebäude sondern auch 
Lehrer/innen der Schule kennen. In der Zwischenzeit informiert 
die Schulleitung die Eltern über das Lernen und die Zusammen-
arbeit an der Realschule. Die Betreuung von Geschwisterkindern 
ist in der Turnhalle gegeben. 
Abschließend stehen Lehrer und Schulleitung den Schülern und 
ihren Eltern als Ansprechpartner in verschiedenen Räumen der 
Schule zur Verfügung. Termine für die Schulanmeldung im Sekreta-
riat sind Mittwoch, 13. März und Donnerstag, 14. März 2019, jeweils 
von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung 
Die Versammlung der Jagdgenossenschaft Amtzell findet am 
Freitag 8. Februar 2019,  ab 19.30 Uhr im Gasthaus Ochsen in Pfär-
rich statt. 
Eingeladen sind alle Eigentümer (und deren Partner), von Grund-
stücken auf denen die Jagd ausgeübt werden kann (nicht Bau-
gebiete). 
Nach dem gemeinsamen Rehessen soll über die Verwendung von 
Rücklagen diskutiert und beschlossen werden.  
Die Jagdpächter im Jagdbezirk Amtzell sind hierzu ebenfalls ein-
geladen, sicherlich werden sie uns über das zurückliegende Jagd-
jahr Interessantes berichten können. 
Die Vorstandschaft der Jagdgenossenschaft 
 
„Mit der Familie ins Kloster“ 
Verband Katholisches Landvolk lädt alle Inter-
essierten herzlich zum Familienwochenende ein. 
Von Donnerstagabend, den 7. bis Sonntagmittag, den 10. März 
2019 lädt der Verband Katholisches Landvolk (VKL) alle interessier-
ten Familien (evtl. mit Großeltern) und Singles mit Kindern herz-
lich ein zum Familienwochenende im Kloster Heiligkreuztal. Der 
Kurzurlaub mit Bildungscharakter hat für jeden etwas zu bieten. 
In diesem Jahr wird das Thema „Hoffnung“ im Mittelpunkt stehen. 
Alltag und Glauben leben davon. So bietet das Wochenende die 
Möglichkeit, altbekannte Muster zu erkennen, Neues auszuprobie-
ren oder sich einfach in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter aus-
zutauschen und geborgen zu fühlen. 
Das Kloster Heiligkreuztal ist der ideale Ort, um sich mit sich und 
mit den eigenen Verhaltensweisen auseinanderzusetzen, sich in 
der Gemeinschaft zu erleben oder einfach ein schönes Wochen-
ende in einer inspirierenden Umgebung zu verbringen. Um einen 
guten Austausch zu fördern, besteht die Möglichkeit der Kinder-
betreuung während der Gesprächsrunden. Ein selbst gestalte-
ter Gottesdienst am Sonntagvormittag rundet das Programm ab. 
Die Leitung des Wochenendes haben Susanne Riedel-Zeller und 
Wolfgang Schleicher. 
Es kostet für Erwachsene 160 Euro, für Kinder 60 Euro. Das Dritte 
und weitere Kinder sind frei. 
Bitte melden Sie sich bis zum 4. Februar 2019 an bei der Geschäfts-
stelle des Verband Katholisches Landvolk e.V., Jahnstraße 30, 70597 
Stuttgart, Tel.: 0711 9791-117/118/176, E-Mail: vkl@landvolk.de 
 
Am 5. Februar in Leutkirch: 
Kochworkshop  „Dinner for Two“ 
Beim Workshop „Dinner for Two“ am Dienstag, 5. Februar im Ernäh-
rungszentrum Bodensee-Oberschwaben in Leutkirch bekommen 
die Teilnehmer Anregungen, wie der oder die Liebste mit einem 
Menü, zum Beispiel zum Valentinstag, überrascht werden kann. 
Referentin Sarah Wagegg vermittelt Grundlagen zur Menüpla-
nung und stellt Rezepte vor, mit denen man einen mehrgängi-
gen Genuss zaubern kann. Anschließend werden die zubereiteten 
Speisen verkostet. 
Der Workshop in der Wangener Straße 70 in Leutkirch beginnt um 
18.00 Uhr, die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldung und weitere 
Informationen unter www.ernaehrung-oberschwaben.de 
 

Mit positiver Bildung in die Berufsorientierung 
Praxisforum Übergang Schule-Beruf am 13. 
Februar in Weingarten 
Bereits zum vierten Mal veranstalten das Regionale Bildungsbüro 
und die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg ein Praxisforum 
zum Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf. Eingeladen 
sind Pädagogen aller Schularten, Berufs- und Ausbildungsberater 
von Arbeitsagentur, Kammern und freien Trägern, Personalverant-
wortliche und Ausbilder in Betrieben, Vertreter von Schulträgern 
und Schulverwaltung, Wirtschaftsförderer und Vertreter aus der 
Kommunalpolitik. Das Praxisforum findet statt am Mittwoch, den 
13. Februar, von 13:30 bis 17:30 Uhr in der Aula der PH Weingar-
ten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldeschluss ist der 6. Februar. 
Rascher Wandel der Ausbildungs- und Arbeitswelt, stetig stei-
gende Anforderungen an junge Menschen, immer höhere Erwar-
tungen an die Pädagogen und Berater – die Berufsorientierung 
und Berufswahl ist schon lange kein pädagogisches Nebenge-
schäft mehr. Wie kommen trotz zunehmender Individualisierung 
die Ressourcen eines jeden einzelnen jungen Menschen zur Gel-
tung? Und wie kann eine passgenaue Berufsorientierung gelin-
gen? Mit ihrem Ansatz der positiven Bildung möchte Dr. Elke Paul 
Menschen auf das Morgen vorbereiten. Ihr Vortrag „Stabilität und 
Stärkenorientierung in Zeiten unübersichtlichen Wandels“ bietet 
den Impuls für das diesjährige Praxisforum. Sie betont innere Sta-
bilität, Stärken- und Werteorientierung sowie Zuversicht als die 
wesentlichen Kompetenzen, um auf die berufliche Zukunft vor-
bereitet zu sein. Ihre Veröffentlichung und methodischen Ansätze 
sind international anerkannt, als Vortragsrednerin und Coach ist sie 
auch in der Wirtschaft eine hochanerkannte Advokatin positiver 
Bildung. Anschließend haben die Teilnehmer die Wahl zwischen 
fünf Workshops, Blatt 2 zum Schreiben vom 22. Januar 2019 die 
konkrete Beispiele geben, wie die Ressourcen junger Menschen 
in der Berufsorientierung in unterschiedlicher Weise entdeckt, 
gehoben und eingesetzt werden können. Hier laden Praktiker ein, 
ihre Ansätze kennen zu lernen und diese für die eigene Praxis zu 
erwägen. Eine Ausstellung mit Material sowie Beratungsangebo-
ten regionaler und überregionaler Anbieter ergänzt dieses Praxis-
forum. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
Weitere Informationen zum Programm sowie das Anmeldeformu-
lar sind auf der Homepage des Regionalen Bildungsbüros unter 
www.bildungsbuero-ravensburg.de/praxisforum zu finden. Eine 
telefonische Anmeldung unter 0751/ 85-1310 ist ebenfalls möglich 

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Informationsveranstaltungen für Eltern von 
Viertklässlern 
Am Montag, 04.02.2019 um 17 Uhr (Raum 0.27) informiert das 
Spohn-Gymnasium über seine Angebote für hochbegabte Kin-
der. Interessierte Eltern erhalten zum einen Informationen über 
das baden-württembergische Konzept der Begabtenförderung 
und zum anderen einen vertieften Einblick, welche Angebote das 
Spohn-Gymnasium für diese Kinder bereithält. Anschließend ste-
hen Schulleitung und Fachlehrer für Fragen zur Verfügung. 
Für die Kinder findet parallel ein gesondertes Programm statt. 
Am Samstag, 16.02.2019, findet der Tag der offenen Tür des 
Spohn-Gymnasiums statt. Interessierte Eltern lernen das huma-
nistische Konzept der Schule kennen und erhalten einen Einblick 
in das vielfältige Schulleben. Die Kinder lernen in Schnupperstun-
den, bei Darbietungen und einer Schulhausrally die Schule und die 
anderen Kinder kennen. Programmbeginn 9.30 Uhr in der Mensa 
der Ravensburger Gymnasien (Spohn-Mensa). 
Zu beiden Veranstaltungen ist eine Anmeldung möglich unter 
der Telefonnummer 0751-82130 (Sekretariat des Spohn-Gymnasi-
ums). Weitere Informationen auf der Homepage der Schule www.
spohngymnasium.de 
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Liebenau Teilhabe gemeinnützige GmbH & EOS 
Bodensee 
ZIRKUS – TAG mit Zirkuspädagogin Lis beim 
nächsten Märchenerlebnistag in Buggensegel 
am: 9. Februar         
Gemeinsam mit den Erlebnispädagogen von EOS- Bodensee bie-
tet der Familienunterstützende Dienst der Liebenau Teilhabe 
gemeinnützige GmbH eine Samstagsfreizeit unter dem Motto 
„Märchenerlebnistage“ für Kinder mit und ohne Behinderung ab 
dem Grundschulalter an. Dabei werden verschiedene Themen wie 
bspw. das Dschungelbuch, Robin Hood oder die Kinder von Bul-
lerbü spielerisch behandelt. Es findet ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit Spiel, Spaß, Kreativität und Bewegung statt.  
Infos unter: www.eos-bodensee.de/erlebnistage/maerche-
nerlebnistage 
Termin: Samstags,   1x monatlich. 
Uhrzeit: 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
Ort: Gelände der Sonnenbergschule in Buggensegel 
Anmeldung: bei EOS Bodensee, Jürgen Rädler unter 0171-
4257776, eos-bodensee@web.de 
Anmeldung erforderlich. 
Neben Freizeit- und Bildungsangeboten 
für Kinder, Jugendliche  und Erwachsene bietet die Liebenau Teil-
habe: 
Ambulant betreutes Wohnen & Persönliches Budget 
in Salem (07553) 82 79 -757 /-582, in Friedrichshafen (07541) 21 
068, 
Familienunterstützender Dienst (07541) 373 702, 
Betreutes Wohnen in Familien (0751) 9771 2310 
  
 
Liebenau Teilhabe gemeinnützige GmbH & EOS 
Bodensee 
Nächster Jugenderlebnistag in Bermatingen am 
16. Februar 
Die Liebenau Teilhabe gemeinnützige GmbH bietet in Koopera-
tion mit den Erlebnispädagogen von EOS Bodensee faszinierende 
Samstage für Jugendliche mit und ohne besondere Bedürfnisse 
an. Die Teilnehmer erleben mit den qualifizierten Pädagogen eine 
Mischung aus Abenteuer, Handwerk, Kunst, Sport, Naturkunde 
und Schauspiel. Jeder kommt auf seine Kosten beim Bogenschie-
ßen, Stockfechten, Lager bauen, Feuer machen und Theaterspiel. 

Termin: 9 Termine in 2019 
Uhrzeit: ca. 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Ort: Im Wechsel Jugendtreffs Salem und Bermatingen 
Anmeldung: bei EOS Bodensee, Roland Gelfert, 07553 82 74 120, 
Email: info@diewortwirke.de 
Anmeldung erforderlich. 
Neben Freizeit- und Bildungsangeboten 
für Kinder, Jugendliche  und Erwachsene bietet die Liebenau Teil-
habe: 
Ambulant betreutes Wohnen & Persönliches Budget 
in Salem (07553) 82 79 -757 /-582, in Friedrichshafen (07541) 21 
068, 
Familienunterstützender Dienst (07541) 373 702, 
Betreutes Wohnen in Familien (0751) 9771 2310 
 
Schwäbischer Albbverein - Ortsgruppe Wangen 
im Allgäu 
Absage der Winterwanderung „Rund um Wangen“  
vom 10.02.2019 
Obige Wanderung wird aus zwei Gründen abgesagt: 
• Am gleichen Tag zur selben Stunde findet in Wangen der Große 
Narrensprung anlässlich des Landschaftstreffens der Schwä-
bisch Alemannischen Narrenvereinigung statt.  Die Parkplätze 
sind aus diesem Anlass überfüllt. 
• Die Wald- und Wiesenwege sind auf Grund des Wintereinbruchs 
derzeit nicht begehbar. Die Verletzungsgefahr ist groß und nicht 
zu verantworten. 
Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihr Kom-
men zur nächsten Wanderung des Schwäbischen Albvereins.  
 
Nur noch Sitzplatzreservierung für den Musik-
ball Karsee am Sonntag möglich 
Unter dem Motto „Auf dem Partyplanet“ startet der Musikverein 
Karsee am 02. und 03. März ab ins All. Ein vielseitiges Progamm 
wird derzeit wieder einstudiert. Für die musikalische Umrahmung 
sorgen „D´Lauser ausm Allgäu“ 
Wer noch eine Sitzplatzreservierung für den Musikball am Sonn-
tag benötigt bitte melden bei Dagmar Drumm, Tel.: 07506/95 15 
85, von 18.00 - 20.00 Uhr. 
Für Samstag gibt es noch Stehplätze, diese können jedoch nicht 
reserviert werden. 
Die Reservierung muss am Veranstaltungsabend bis 19.30 Uhr an 
der Abendkasse eingelöst werden, sonst werden die Plätze wie-
der freigegeben. 

Wöchentlicher Veranstaltungskalender 
 

vom 01. Februar 2019 – 10. Februar 2019 
 

02.02.19 Sa Heimspieltage 
Tischtennis ganztägig Neue Sporthalle Tischtennis Amtzell e.V. 

02.02.19 Sa Bauernmarkt 08.30 - 
12.00 Cosner Platz Gemeinde Amtzell                   

02.02.19 Sa Neujahrsfeier CDU 
Ortsverband 20.00 Altes Schloß 

Syrgensteinsaal CDU-Ortsverband 

04.02.19 Mo Offenes Jedermann-
Singen 19.30 Altes Schloß 

Begegnungsstätte Begegnungsstätte 

06.02.19 Mi Cafe Herzraum 
9.00 - 12.00 

14.30 - 
17.00 

Wohnanlage Wilhelm-Koch-
Weg, Gemeinschaftsraum 

Füreinander-Miteinander 
in Amtzell e.V. und 
Gemeinde Amtzell 

06.02.19 Mi Stricken ab 19.30 Altes Schloß  
Im Nebenraum der Teeküche  Strickfreunde 

09.02.19 Sa Heimspieltage 
Tischtennis ganztägig Neue Sporthalle Tischtennis Amtzell e.V. 

09.02.19 Sa Bauernmarkt 08.30 - 
12.00 Cosner Platz Gemeinde Amtzell                   

 

Veranstaltungskalender
vom 01. Februar 2019 – 10. Februar 2019 
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 2019 
Liebe Mitglieder der OG Bodnegg-Obereisenbach, 
Hiermit lade ich Euch ganz herzlich zu unserer Jahreshaupt-
versammlung am Montag, 18.03.2019 um 19.00 Uhr in das Kol-
pingheim Dorfstraße 1, Bodnegg ein. 

Tagesordnung 
1. Begrüßung
2. Berichte der Vorstandschaft
3. Bericht des Schatzmeisters

3.1. Bericht der Kassenprüfer
3.2. Entlastung des Schatzmeisters

4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Vorstellung und Beschluss des Haushaltsplans 2019
6. Wahlen des TL und Jugendleiters
7. Anträge
8. Sonstiges
9. Schlusswort

Anträge müssen bis Montag, 11.03.2019 bei mir, Lukas Glauner, 
Schönberg 3, 88285 Bodnegg eingegangen sein. 
Über eine rege Teilnahme freue ich mich und verbleibe mit den 
besten Grüßen 
Lukas Glauner 
1. Vorsitzender 
 
Kartenvorverkauf - Ulrichsball 
Die Kirchengemeinde St. Ulrich lädt am Samstag, dem 16. Februar 
2019 um 20.00 Uhr zum traditionellen Fasnetsball ins Ulrichszent-
rum nach Wangen ein. 
Am Freitag, dem 22. Februar 2019 wiederholen wir das Programm 
für unsere jungen und jung gebliebenen Gäste (Familien- und 
Seniorenfasnet). 
Der Vorverkauf für beide Veranstaltungen findet am Sonntag, dem 
03. Februar 2019 ab 11.30 Uhr, sowie am Mittwoch, dem 06. Februar 
2019 ab 18.00 Uhr im Gemeindezentrum St. Ulrich in Wangen statt. 
Der Eintritt beläuft sich auf 10,00 € am Samstagabend und 8,00 € 
am Freitag. In diesem Jahr begrüßen wir Sie mit einem Getränk. 
Restkarten sind jeweils an der Kasse erhältlich. 
Unter dem Motto “Stars der Kindheit überall treffen sich beim 
Ulrichsball “ erwartet Sie ein humorvolles Programm mit Gesang-, 
Tanz- und Textbeiträgen. Das Trio Herzblatt spielt mit stimmungs-
vollen Hits zum Tanz auf. 
 
Kammerjazz – Kontrabassist Dieter Ilg und 
Band in der Zehntscheuer 
Seine elektrisierende Vitalität, intelligente Neugier, technische Bril-
lanz und totale Hingabe an den Moment brachten Dieter Ilg bis 
heute seine internationale Reputation als einflussreiche Stimme 
des europäischen Jazz. Zusammen mit Rainer Böhm am Piano 
und Patrice Héral am Schlagzeug ist er am Donnerstag, 14. Feb-
ruar 2019, um 20 Uhr in der Zehntscheuer zu hören. Das Programm 
des Abends ist bestimmt von den Werken Johann Sebastian Bachs: 
Kammerjazz – intim und extrovertiert. 
Das preisgekrönte Dieter Ilg Trio hebt Grenzen zwischen musi-
kalischen Epochen und Genres auf. Traumwandlerisches Zusam-
menspiel und Mut zum Risiko lässt magische, unverwechselbare 
Augenblicke entstehen, die diese drei Instrumentalisten zu einem 
der intensivsten und organischsten Live-Formationen ihrer Art 
vereinen. Ein Kleinod mit »Signature Sound«! Melodiös, lyrisch, 
romantisch eingängig und gleichsam forsch herausfordernd. Der 
Kontrabassist Dieter Ilg wurde bereits mit drei ECHO Jazz-Preisen 
ausgezeichnet. 
Bass: Dieter Ilg, Piano: Rainer Böhm, Drums: Patrice Héral 
Termin: Donnerstag, 14. Februar 2019 
Uhrzeit: 20 Uhr 
Ort: Zehntscheuer Ravensburg 
Eintritt: 18 €, 50 % Ermäßigung für Schüler & Studenten 
Vorverkauf: Tourist Information Ravensburg, Marienplatz 35, 
88212 Ravensburg, (0751) 82-800, tourist-info@ravensburg.de 

Alle Reservix-Vorverkaufsstellen, sowie online www.reservix.de 

Neuravensburger Kinderkleiderbazar 
Schnäppchenjäger aufgepasst: Am Samstag, den 23. März 2019 ist 
es wieder soweit! Der Kinderkleiderbazar bietet von 09.00-11.00 
Uhr in der Turnhalle Neuravensburg gut erhaltene, saisonale Baby- 
und Kinderkleidung bis Größe 176, Spielsachen, Fahrzeuge, Kin-
derwagen und Babyzubehör. Weitere Informationen finden Sie auf 
der Website unter www.neuravensburger-kinderkleiderbazar.de. 
Die Nummernvergabe startet ab sofort! 
 
Kleiderbörse Schlier 
Die Börse für Kinder-, Damen- und Herrenbekleidung  findet 
am Samstag, 
den 23. März 2019  in der Festhalle Wetzisreute statt. 
Für den kommenden Frühling und Sommer wird angeboten: 
• Alles rund ums Kind 
(Kleidung Größen 56-176, Schwangerschaftsbekleidung, Spielsa-
chen, Bücher, Kinderwagen  usw.) 
• Damen- u. Herrenbekleidung 
Warenannahme: Samstag von 8:30 – 9:30 Uhr 
Verkauf: Samstag von 13:00 – 15:00 Uhr 
Schwangere mit Mutterpass und Begleitperson dürfen ab 12.30 
Uhr einkaufen.  
Warenrückgabe: Samstag von 17:30 – 18:00 Uhr 
Die Nummernvergabe findet am Sonntag, den 10.März 2019 ab 
18.00 Uhr statt.  
Infos zur Nummernvergabe erhalten Sie unter: www.kleiderbör-
se-schlier.de 
 
Basar Rund ums Kind Neukirch 
am 09.03.2019  von 10.30 – 12.00 Uhr 
Schwangere+Begleitperson ab 10.00 Uhr 
in der  neuen Mehrzweckhalle Neukirch 
Verkauft wird Kinderkleidung Frühjahr/ Sommer sowie Spielzeug 
Kaffee und Kuchen sowie Pizza - auch zum Mitnehmen 
Nummernvergabe ab 04.02.2019 
Anmeldeformular und alle weiteren Infos unter 
Basarneukirch.jimdo.de 
Anlieferung: 08.03.19 von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Abholung: 09.03.19 von 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
Pro Verkäufer 2,50 € Gebühr, 10% des Erlöses geht an die Spiel-
gruppe Neukirch 
  
Leupolzer Frühjahrs-Kinderkleiderbasar 
Am Samstag, den 23. Februar 2019 findet von 9.00 – 11.00 Uhr 
in der Turnhalle in Leupolz der Frühjahrs-Kinderkleiderbasar statt. 
Auskünfte und Vergabe der roten Nummer bis 18 Uhr: 
 Tel. 0 75 06 / 9 51 54 22 
 
Kinder-, Damen- und Herrenkleiderbörse Vogt 
am  16.03.2019 
in der Sirgensteinhalle, 11 bis 13 Uhr. Annahme: Freitag, 15.03. 
16.30 Uhr – 18.30 Uhr. Rückgabe: Samstag, 16.03., 16.30 Uhr - 17.00 
Uhr. Besonderheiten: maximal 20 Teile Damen- und Umstands-
mode, maximal 10 Teile Herrenmode und maximal 45 Teile + max. 
5 Paar Schuhe sonst, Kaffee und Kuchen, Preisschilder sind festzu-
binden (keine Klebeetiketten) und Verkäufer-Nr. in rot auszeichnen, 
keine Stofftiere, keine Unterwäsche, Socken und Strumpfhosen, 
Waschkörbe oder Klappboxen verwenden, Angenommen werden: 
gut erhaltene Frühjahr- und Sommerbekleidung, Damen- und Her-
renoberbekleidung, Spielsachen, Kinderwagen, Kinder-Autositze, 
„alles was rollt“, gebrauchte Tupperware usw. 
Annahmegebühr: 15 Prozent des Verkaufserlöses. 
Kontakt ab 11.02.2018: 07529 974341 (Nummern 1 bis 45, 501 bis 
520, 901 bis 905, von 9 bis 14:30 Uhr),  07529 / 9132955 (46 bis 90, 
521 - 540, 906 bis 910, von 15-19Uhr) Helfer erhalten eine garan-
tierte Nummer und dürfen am Vorverkauf teilnehmen 
(Tel. 0151 15647111). 
www.kleiderboersevogt.beepworld.de 
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Anzeigenauftrag für das Amts- oder Mitteilungsblatt

Gemeinde(n)

per Fax  07154 8222 - 15    |    per Mail anzeigen@duv-wagner.de

Die Anzeige soll erscheinen (Bitte ankreuzen)

❑ unter voller Anschrift

❑ unter Telefon

❑ unter Chiffre (zzgl. € 5,-)

❑ 2-spaltig (90 mm breit)

❑ 4-spaltig (187 mm breit)

❑ ca. ________ mm hoch (Mindesthöhe 30 mm)

Kalenderwoche

Anzeigenaufträge können nur voll-
ständig ausgefüllt und mit erteiltem 
Bankeinzug bearbeitet werden.

Auftraggeber

Firma / Vor- und Zuname

Geschäftsform / Geschäftsführer

Straße / Hausnummer

Postleitzahl / Ort

Telefon / Telefax

E-Mail

Anzeigentext (Bitte in DRUCKSCHRIFT ausfüllen)

Abbuchungsermächtigung

❑  Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen  
Bankeinzug laut angegebener Kontonummer

❑  Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf  
für laufende Anzeigenschaltungen

IBAN

BIC

Bank

Ort / Datum, Unterschrift

Anzeigenauftrag
Seit mehr als 50 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.

Amtzell

Einwilligungserklärung:
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle technischen 
und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes Schutzniveau zu 
schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die sons-
tigen datenschutzrelevaten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über 
sichere Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens werden personenbezogene Daten von Ihnen 
erhoben wie z.B. Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie die notwendigen 
Angaben zur Bearbeitung.Die Verwendung oder Weitergabe Ihrer Daten an 
unbeteiligte Dritte wird ausgeschlossen.
In dem Fall eines gebührenpflichtigen Vorgangs übermitteln wir zur Abwicklung 
der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den ePayment-Provider.

❑  Ich bin damit einverstanden * 
* Es handelt sich um eine Pflichtangabe.
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Format- und Preisbeispiele
Für Anzeigen in Ihrem Mitteilungsblatt

2-spaltig / 40 mm
26,40 € exkl. MwSt.

Ihr Anzeigenpreis berechnet sich wie folgt:
40 mm x 2 Spalten = 80 mm Gesamt x € 0,33 pro mm
Farbpreis 34,40 € exkl. MwSt.

2-spaltig / 50 mm
33,00 € exkl. MwSt.

Ihr Anzeigenpreis berechnet sich wie folgt:
50 mm x 2 Spalten = 100 mm Gesamt x € 0,33 pro mm
Farbpreis 43,00 € exkl. MwSt.

2-spaltig / 70 mm
46,20 € exkl. MwSt.

Ihr Anzeigenpreis berechnet sich wie folgt:
70 mm x 2 Spalten = 140 mm Gesamt x € 0,33 pro mm
Farbpreis 60,20 € exkl. MwSt.

2-spaltig / 80 mm
52,80 € exkl. MwSt.

Ihr Anzeigenpreis berechnet sich wie folgt:
80 mm x 2 Spalten = 160 mm Gesamt x € 0,33 pro mm
Farbpreis 68,80 € exkl. MwSt.

4-spaltig / 50 mm
66,00 € exkl. MwSt.

Ihr Anzeigenpreis berechnet sich wie folgt:
50 mm x 4 Spalten = 200 mm Gesamt x € 0,33 pro mm
Farbpreis 86,00 € exkl. MwSt.

2-spaltig / 90 mm
59,40 € exkl. MwSt.

Ihr Anzeigenpreis berechnet sich wie folgt:
90 mm x 2 Spalten = 180 mm Gesamt x € 0,33 pro mm
Farbpreis 77,40 € exkl. MwSt.
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MIETANGEBOTE

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen 
in der Lebensmittelbranche und produzieren am Standort 

Amtzell hochwertige Snackartikel wie unsere Lisa‘s 
Bio-Kesselchips. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine

Reinigungskraft (m/w/d) auf Minijob-Basis

für unsere Betriebsstätte in Amtzell und der Büroräume im 
Gewerbegebiet Schauwies.

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Hotz unter der 
Telefonnummer 07520/95643-20 gerne zur Verfügung.

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen in der Lebensmittelbranche und produzieren am Standort 
Amtzell hochwertige Snackartikel wie unsere Lisa's Bio-Kesselchips.  

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine 

Reinigungskraft (m/w/d) auf Minijob-Basis 

für unsere Betriebsstätte in Amtzell und der Büroräume im Gewerbegebiet Schauwies. 

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Hotz unter der Telefonnummer 07520/95643-20 gerne zur 
Verfügung.  

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen in der Lebensmittelbranche und produzieren am Standort 
Amtzell hochwertige Snackartikel wie unsere Lisa's Bio-Kesselchips.  

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine 

Reinigungskraft (m/w/d) auf Minijob-Basis 

für unsere Betriebsstätte in Amtzell und der Büroräume im Gewerbegebiet Schauwies

 
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Hotz unter der Telefonnummer 07520/95643-20 
Verfügung.  

 

Aroma Snacks GmbH & Co. KG
Geiselharz 23, D-88279 Amtzell

Tel. +49 (0)7520 956430
Fax +49 (0)7520 9564318

E-Mail info@lisachips.com
Web www.lisachips.com

Wertvolles günstig versichert.

Die Moped-Versicherung der wgv. 
Bereits für 37,50 €* im Jahr! 
 

*Haftpflicht ohne Teilkasko, Versicherungsnehmer und 
  Fahrer über 23 Jahre.

Rainer Oberhofer
Sonnenhalde 10 · 88364 Wolfegg / Alttann
Tel. 07527 961270 · Mobil 0171 3251127
E-Mail: rainer.oberhofer@wgv.de

Feld 17, 88289 Waldburg, Telefon 0 75 29 1750

Wochenendangebot vom 01.02. – 02.02.2019

SCHINKEN-AUFSCHNITT vielfach sortiert 100 g 1,48 €

BIERSCHINKEN die klassische Aufschnittwurst 100 g 1,26 €

FLEISCHKÄSE fein, ofengebacken 100 g 0,87 €

HACKFLEISCH gemischt 100 g 0,82 €

Öffnungszeiten:  Freitag  08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
 Samstag  07:30 - 12:00 Uhr

2,5-Zi-Whg., ca. 65 m², ab 01.04.
Außenlage bei Amtzell, Tageslichtbad, EBK, Garage, 650 € warm.
 0151-46412577 (gerne auch Whatsapp) oder 07506/315.

STELLENANGEBOTE

GESCHÄFTSANZEIGEN

Schnelle Spende, schnelle Hilfe:
www.caritas-spende.de
Caritasverband der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart e.V. 
IBAN: DE63 6012 0500 0001 7088 01
BIC: BFSWDE33STG . Stichwort: Flüchtlinge

Niemand flieht 
ohne Not.
Helfen Sie Flüchtlingen!
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Nachhilfe  
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert. (gewerblich)  
015792470362

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co.KG · Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim

Bitte melden Sie sich unter
Telefon 07154 8222-22 oder per

Mail unter vertrieb@duv-wagner.de

Zusteller gesucht!

Pfärrich, Pfärricher Berg,  
Pfärricher Höfe

Austräger gesucht ab sofort
• Mindestalter: 13 Jahre
•  Bezahlung nach Laufzeit/ 

Mindestlohn für Erwachsene
• Zeitaufwand: ca. 1 Stunde
• Anlieferung mittwochs ans Haus

für Amtzell 10 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin
für unseren Raiffeisenmarkt in Amtzell 

• eine Teilzeitkraft (m/w) 50% 
 (Führerscheinklasse 3 erforderlich),

•  sowie Aushilfen (m/w) auf Minijob-
Basis (Führerscheinklasse 3 von Vorteil).

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Verstärkung gesucht!

Wir sind eine moderne Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die mit hohem Fachwissen und Qualitätsbewusstsein seit über 35 Jahren  
mittelständische Unternehmen, Freiberufler und Privatkunden betreut.
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort in Voll- oder Teilzeit:

Steuerfachangestellter/ 
Steuerfachwirt / BSc. (m/w)

Insbesondere zur Jahresabschlusserstellung nebst Steuererklärungen, Finanz-
buchhaltung und Lohnbuchhaltung (optional).

Ausführliche Stellenbeschreibung:
www.brodbeck-stb.de/karriere
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen:

Brodbeck + Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Scherzachstraße 1/2 karriere@brodbeck-stb.de
Steuerberatungsgesellschaft 88287 Grünkraut www.brodbeck-stb.de

BRODBECK
WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER

Alles in einer Praxis - 
Moderne Konzepte – 
Erfahrung, Kompetenz, Innovation
 

Ihre Zahnärzte in Vogt
 Wir sind ein nettes und dynamisches Team und suchen ab sofort

  eine Zahnmedizinische Fachangestellte
    für die Stuhlassistenz in Teil- oder Vollzeit
                     Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung an: 
 Praxis Dr. S. Hilbert  .  Wangener Straße 3  .  88267 Vogt  oder
         dr.hilbert@t-online.de 

 Ihre Zahnärzte in Vogt

Wir sind ein nettes und dynamisches Team 
und suchen ab sofort eine 

Zahnmedizinische Fachangestellte
für die Stuhlassistenz in Teil- oder Vollzeit.

Bitte senden Sie uns 
Ihre Bewerbung an:

Praxis Dr. S. Hilbert
Wangener Straße 3

88267 Vogt
oder dr.hilbert@t-online.de

Alles in einer Praxis 
– moderne Konzepte –  

Erfahrung, Kompetenz, Innovation

Lichtdurchflutete und renovierte 
3-Zimmer - Mietwohnung in Bodnegg...

 
Wfl. ca. 70 m², 3 Zimmer, keine EBK, Stellplatz zu 20,-€/mtl., 2017 wurde die 
Wohnung renoviert. Wände und Decken frisch gestrichen, Landhausdielenbö-
den (Laminat) in der gesamten Wohnung neu verlegt, Lichtschalter und Steck-
dosen erneuert. V, 112,7 kWh, Eff.kl.: D, Elektro, Bj. 1985.

Kaltmiete: 585,- €/mtl., NK-Vorauszahlung: 80,-€/mtl,. Warmmiete: 660,-€/mtl.

Hößle-Immobilien • 88281 Fenken-RV • Keltenweg 13 • www.hoessle.info  
Tel.: 0751 / 35 55 989 • nina@hoessle.info •  www.hoessle.info

MIETANGEBOTE

UNTERRICHT

Ihre Anzeige im Mitteilungsblatt
treffsicher – verbrauchernah – erfolgreich – preiswert!
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Druck + Verlag Wagner, 70799 Kornwestheim
Postvertriebsstück E 7928 C - Gebühr bezahlt -
Dt. Post AG

Rund um Amtzell - RV - Weingarten - Wangen

Sie erreichen uns unter 
07520 96 141

www.hund-immobilien.de

Wir suchen für unsere Interessenten
- Immobilien aller Art -

www.hund-immobilien.de

Veröffentlichen Sie jetzt Ihre Anzeige 
auf unseren neuen Sonderseiten

um Ihr Unternehmen werbewirksam 
zu präsentieren.

Interesse oder Fragen? 
Rufen Sie uns einfach an: 07154 8222-70

Wir beraten Sie gerne!

Seit mehr als 50 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.

Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim · Telefon 07154 8222-0
Telefax 07154 8222-10 · info@duv-wagner.de · www.duv-wagner.de

Zeigen Sie Präsenz!

KW
 7

Erscheint im Landkreis Ravensburg

ValentinstagValentinstag

GESCHÄFTSANZEIGEN


